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Heft Nr. 6/2010-2011

Botschaft der Regierung an den Grossen Rat

8.

Bericht betreffend Umsetzung der Public Corporate
Governance fiir den Kanton Graubiinden

Chur, den 7. September 2010

Sehr geehrte Frau Standesprésidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten [hnen hiermit den vom Grossen Rat in Auftrag gegebe-
nen Bericht zur Umsetzung der Public Corporate Governance fiir den Kan-
ton Graubiinden.

I. Ziele des Berichts und Ausgangslage
A. Auftrag der Geschiftspriifungskommission

Am 5. Dezember 2005 reichte die Geschiftspriifungskommission des
Grossen Rates (GPK) den Auftrag betreffend Bericht iiber Strategie, Einsitz-
und Einflussnahme sowie Berichts- und Kontrollwesen bei Beteiligungen
des Kantons, selbststdndigen Institutionen und weiteren Organisationen mit
«oOffentlichen Aufgaben» ein. Die Regierung erklérte sich in ihrer Antwort
vom 13. Mérz 2006 bereit, den GPK-Auftrag im Sinne ihrer Ausfiihrungen
entgegenzunehmen. Sie wies jedoch darauf hin, dass den notwendigen um-
fassenden Arbeiten wegen verschiedener laufender Grossprojekte nicht erste
Prioritdt beigemessen werden kann. Der Grosse Rat iiberwies den Auftrag
am 25. April 2006 mit 81 zu 0 Stimmen (GRP 6 | 2005/2006, S. 1018). Dabei
wurde der Auftrag damit ergénzt, dass Teile aus diesem Auftrag vorgéngig
zum Bericht behandelt werden kdnnen.

Der im Auftrag der GPK verwendete Begriff «Corporate Governance»
wird in diesem Bericht wie folgt verstanden:
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«Corporate Governance ist die Gesamtheit der auf das Aktionérsinteresse
ausgerichteten Grundsitze, die unter Wahrung von Entscheidungsfahig-
keit und Effizienz auf der obersten Unternehmensebene Transparenz und
ein ausgewogenes Verhiltnis von Kontrolle und Fithrung anstreben.»

Diese auf privatwirtschaftliche Unternehmen ausgerichtete Definition
wird bei offentlichen Unternehmen erweitert, wobei dann von «Public Cor-
porate Governance» gesprochen wird:

«Public Corporate Governance beinhaltet samtliche Grundsétze in Bezug
auf Organisation und Steuerung ausgelagerter Verwaltungstrager mit dem
Ziel einer wirksamen und effizienten Leistungserbringung. Es geht dabei
insbesondere um eine Politikoptik unter Berticksichtigung der Manage-
mentoptik.»

Im Sinn einer verstdarkten Public Corporate Governance hat die Regie-
rung dem Grossen Rat bereits vorgingig zu diesem Bericht verschiedene
Vorlagen unterbreitet wie:

— die Revision des Gesetzes iiber die Graubiindner Kantonalbank (GKBG,

BR 938.200) und
— die Revision des Gesetzes iiber die Gebdudeversicherungsanstalt im

Kanton Graubiinden (GebVG, BR 830.100).

Zudem hat die Regierung in ihrem Zustdndigkeitsbereich zwischenzeit-
lich bereits Massnahmen beschlossen wie:

— den Erlass eines Aufsichtskonzepts fiir die Graubiindner Kantonalbank
einschliesslich eines Anforderungsprofils fiir den Bankrat,

— in Absprache mit der GPK den Erlass von Weisungen zur Offenlegung
der Vergiitungen des strategischen Gremiums der selbststdndigen 6ffent-
lich-rechtlichen Anstalten und

— den Erlass von diversen Vorgaben fiir die Rechnungslegung und die Revi-
sion.

Der vorliegende Bericht gilt als besonderer Bericht im Sinne von Art. 65f.
des Gesetzes iiber den Grossen Rat (Grossratsgesetz, GRG, BR 170.100).
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B. Ziele des Berichts

Mit dem Bericht zur Public Corporate Governance sollen

— ein Uberblick iiber die Entwicklung und den Stand im Bereich der
Corporate Governance gegeben,

— der Ist-Zustand bei den Beteiligungen des Kantons beschrieben,

— ein Konzept zur Fithrung und Kontrolle der Beteiligungen formuliert
und

— darauf basierende Grundsétze festgelegt werden.

Die Regierung beabsichtigt, verschiedene Grundsétze und Instrumente
in einer regierungsratlichen Verordnung zur Umsetzung der Public Corpo-
rate Governance fiir den Kanton Graubiinden festzuhalten und diese auf
den 1. Januar 2011 in Kraft zu setzen.

Mit der Verordnung zur Umsetzung der Public Corporate Governance
fiir den Kanton Graubiinden sollen ein ausgewogenes Verhiltnis von Fiih-
rung und Kontrolle bei den Beteiligungen des Kantons Graubiinden sicher-
gestellt und folgende Ziele erreicht werden:

— Wahrung der kantonalen Interessen,

— Schaffung von Transparenz,

— Koordination zwischen politischen Zielen, Eigentiimerzielen und Unter-
nehmenszielen,

— Abschitzung und Minimierung von finanziellen und politischen Risiken,

— standardisierte Berichterstattung und

— regelméssige Priifung der Notwendigkeit und der Ausgestaltung des kan-
tonalen Engagements.

Die in der Verordnung festgehaltenen Grundsitze fiir die Public Cor-
porate Governance sind zukiinftig im Sinne von generellen Vorgaben bei
Anpassungen von kantonalen Erlassen und Leistungsvereinbarungen zu
beriicksichtigen. Sie haben verwaltungsinterne Wirkung und sollen von der
Regierung und der Kernverwaltung sinngeméss auf alle Beteiligungen des
Kantons und weitgehend unabhéngig von deren Gesellschaftsform angewen-
det werden.

Die systematische Betreuung der Beteiligungen des Kantons ist ein wich-
tiger Teil der Public Corporate Governance. In der Verordnung soll deshalb
auch der Informationsfluss zwischen dem Management, dem Eigentiimer
und den politischen Instanzen geregelt werden.
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C. Aligemeine Entwicklung im Bereich der
Corporate Governance

1. Privatwirtschaft

Die zu behandelnden Fragen betreffen Bereiche der Unternehmensfiih-
rung, welche in den vergangenen Jahren auch in der Privatwirtschaft unter
dem Stichwort «Corporate Governance» zunehmend an Aktualitdt gewon-
nen haben. Bereits im Jahr 2002 wurde in der Schweiz ein «Swiss Code of
Best Practice for Corporate Governance» (Swiss Code) veroffentlicht, der
auf schweizerische Publikumsgesellschaften ausgerichtet ist.

Ausgangspunkt der privatwirtschaftlichen Corporate Governance ist die
Problematik, dass die Eigentiimer (die Aktionire) und die Fithrung (der
Verwaltungsrat und das Management) einer Unternechmung oftmals unter-
schiedliche Interessen haben. Da der Eigentiimer oft ungeniigend informiert
ist, entwickeln die Unternehmensfithrungen immer wieder eine Eigendyna-
mik. Der Wissensvorsprung des Managements besteht dabei oft nicht nur
gegeniiber den Eigentiimern, sondern auch gegeniiber dem Verwaltungsrat,
d.h. dem Gremium, das von den Eigentiimern gerade dazu gew#hlt wird, das
Management laufend zu begleiten und zu iberwachen.

Im Rahmen der Anderung des Schweizerischen Obligationenrechts (OR,
SR 220) im Jahr 1992 traten bei Kapitalgesellschaften einige der spiteren
typischen Corporate Governance-Postulate in Kraft. Der Verwaltungsrat
tragt bei Aktiengesellschaften die oberste strategische Verantwortung (OR
Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1); er ist verpflichtet, die Organisation und die Finanz-
planung festzulegen (OR Art. 716a Abs. 1 Ziff. 2 und 3); er hat Zugang zu al-
len Informationen (OR Art. 715a); er iiberwacht das Management und trégt
die Verantwortung fiir das interne Kontrollsystem und die Rechtseinhaltung
(OR Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5).

2. Offentliche Hand
a) OECD-Richtlinien

Am eingehendsten greifen die OECD-Richtlinien fiir die Corporate
Governance von Staatsbetrieben die Thematik auf (OECD Guidelines
on Corporate Governance of State-owned Enterprises, Fassung 2005, auf
www.oecd.org). Sie erginzen die OECD-Grundsitze der Corporate Gover-
nance fiir den privaten Sektor. Die Richtlinien, welche in sechs Kapitel ge-
gliedert sind, haben den Charakter von Empfehlungen. Themen sind der
rechtliche und regulatorische Rahmen fiir Staatsbetriebe, der Staat als Eig-
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ner, die Gleichbehandlung der Aktionére, die Rolle der verschiedenen Un-
ternehmensbeteiligten, Transparenz und Offenlegung sowie die Pflichten
des Aufsichtsorgans.

Das Kapitel 11 definiert die Rolle des Staates als Eigner offentlicher Un-
ternehmen wie folgt:

«II. Der Staat als Eigentiimer

Der Staat soll als informierter und aktiver Eigner handeln und eine klare,
konsistente Eignerstrategie formulieren, die sicherstellt, dass die Leitung der
verselbststindigten Unternehmen in transparenter, verantwortlicher Weise
mit dem notigen Mass an Professionalitit und Effizienz wahrgenommen
wird.

A. Die Regierung soll eine Eignerstrategie formulieren, mit welcher die Ge-
samtziele des staatlichen Eigentums wie auch die Rolle des Staates in der
Fiihrung des offentlichen Unternehmens definiert werden und aus wel-
cher hervorgeht, wie die Eignerstrategie umgesetzt werden soll.

B. Die Regierung soll nicht in das operative Geschiift der offentlichen Unter-
nehmen eingreifen und diesen die volle operative Autonomie zur Errei-
chung der definierten Ziele einrdumen.

C. Der Staat soll den Fiihrungsorganen selbststindiger Unternehmen die
Ausiibung der ihnen iibertragenen Verantwortlichkeiten ermdoglichen und
deren Unabhdngigkeit respektieren.

D. Die Ausiibung von Eignerrechten soll innerhalb der staatlichen Verwal-
tung klar definiert werden. Dies kann durch die Errichtung einer Koor-
dinationsstelle oder — geeigneter — durch die Zentralisierung der Eigner-
funktionen erfolgen.

E. Diese Stelle soll gegeniiber Gremien wie z. B. dem Parlament auskunfts-
pflichtig sein und klar definierte Beziehungen zu relevanten Gremien —
die oberste staatliche Kontrollbehdrde eingeschlossen — unterhalten.

F. Der Staat als aktiver Eigner soll seine Eignerrechte gemdiss den rechtli-
chen Strukturen jeder Unternehmung ausiiben. Seine Hauptpflichten um-
fassen:

1. Die Vertretung des Staates und Ausiibung dessen Stimmrechte an den
Generalversammlungen der Aktiondre.

2. Die Schaffung strukturierter und transparenter Nominationsprozesse
fiir die Mitglieder der obersten Fiihrungsorgane in Allein- oder Mehr-
heitsbeteiligungen und die aktive Beteiligung in der Nomination sdmt-
licher strategischer Fiihrungsorgane offentlicher Unternehmen.

3. Der Aufbau von Reportingsystemen zur periodischen Uberwachung
und Beurteilung der Leistung des offentlichen Unternehmens.
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4. Abhdngig von den rechtlichen Gegebenheiten und dem Beteiligungs-
umfang des Staates die Fiihrung eines stindigen Dialogs mit externen
Revisoren und spezifischen staatlichen Kontrollorganen.

5. Die Gewidbhrleistung, dass Bezugssysteme fiir die strategischen Fiih-
rungskrifte die langfristigen Interessen der Unternehmung fordern so-
wie qualifizierte Fachleute ansprechen und motivieren.»

Zur Wahrnehmung der Eignerrolle wird empfohlen, einerseits konkrete
Kompetenzabgrenzungen zu den Unternehmensleitungen vorzunehmen, an-
dererseits aber auch entsprechende Strukturen einzurichten, um dieser Rolle
auch gerecht zu werden.

b) Bund

Am 13. September 2006 legte der Bundesrat den Bericht zur Auslagerung
und Steuerung von Bundesaufgaben (Corporate Governance-Bericht) vor.
Er schuf damit die Grundlage fiir eine einheitliche und Kriterien geleitete
Praxis bei der Auslagerung von Bundesaufgaben sowie bei der Steuerung
von dergestalt verselbststindigten Einheiten.

Im Kern beantwortet der Bericht drei Fragen: Gestiitzt auf eine Aufga-
bentypologie (Ministerialaufgaben, Dienstleistungen mit Monopolcharak-
ter, Aufgaben der Wirtschaft und Sicherheitsaufsicht, Dienstleistungen am
Markt) zeigt er erstens auf, welche Tétigkeiten des Bundes sich fiir eine Aus-
lagerung eignen. Zweitens gibt er in 28 Leitsdtzen, die sich an dieser Auf-
gabentypologie orientieren, Empfehlungen fiir die Steuerung und Kontrolle
verselbststdndigter Einheiten ab. Drittens stellt er Regeln auf fiir die institu-
tionelle Rollenteilung bei der Ausiibung der Steuerungs- und Kontrollfunk-
tionen.

Zwei Leitsétze beschéftigen sich mit den strategischen Zielen:

Leitsatz 16:

«Der Bund steuert die verselbststindigten Einheiten als Gewdhrleister der
Aufgabenerfiillung und als Eigner auf strategischer Ebene mit iibergeordne-
ten und mittelfristigen Zielvorgaben. Mit dem inhaltlich in den Grundziigen
standardisierten Instrument der strategischen Ziele nimmt er aus einer Ge-
samtsicht Einfluss aufihre Entwicklung als Organisation bzw. Unternehmen
(«unternehmensbezogene Vorgaben») und auf ihre Aufgaben («aufgabensei-
tige Vorgaben»). Insbesondere die Intensitit der aufgabenseitigen Steuerung
ist abhdingig davon, ob die Erfiillung der iibertragenen Aufgabe:

— nur in den Grundziigen durch die Gesetzgebung und kaum durch den

Markt bestimmt wird,
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— in erheblichem Umfang mit allgemeinen Steuermitteln finanziert wird;

— mit bedeutenden Risiken fiir den Bund verbunden sein kann.

Die Zielerreichung wird nach den Kriterien und der Periodizitit gemes-
sen, die im Rahmen der strategischen Ziele festgelegt worden sind.»

Leitsatz 17:

«Die Verabschiedung der strategischen Ziele liegt grundsdtzlich in der
Zustindigkeit des Bundesrats. Einzig bei Einheiten, die schwergewichtig
Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht wahrnehmen, werden
die strategischen Ziele vom Verwaltungs- oder Institutsrat erlassen. Wo ver-
selbststindigte Einheiten in namhaftem Umfang von der finanziellen Unter-
stiitzung des Bundes abhingig sind, kann das Parlament in den entsprechen-
den Finanzierungsbeschliissen die Verwendung dieser Mittel regeln. Dies ist
vom Bundesrat beim Erlass der strategischen Ziele zu beriicksichtigen.»

Im Mirz 2009 erginzte der Bundesrat seinen Corporate Governance
Bericht mit einem Zusatzbericht und einer Umsetzungsplanung. Er prizi-
sierte darin die bestehenden und auf insgesamt 37 ergénzten Leitsidtze zur
Steuerung und Kontrolle und leuchtete mogliche Konflikte aus, welche sich
bei der Entsendung von instruierbaren Bundesvertretern in Verwaltungsrite
von Aktiengesellschaften ergeben konnen. Gleichzeitig legte der Bundesrat
in einer Umsetzungsplanung dar, wo Abweichungen zum Corporate Gover-
nance-Bericht bestehen und wie er diese zu beheben beabsichtigt (Berichte
des Bundesrates zur Corporate Governance auf www.efv.admin.ch).

Der Bundesrat verfiigt als Eigner bzw. Hauptaktiondr von Post, SBB,
Swisscom und skyguide iiber drei Instrumente zur Wahrung seiner Interes-
sen: die Wahl des Verwaltungsrates, die Festlegung von strategischen Zielen
sowie die Genehmigung des Geschiftsberichtes und der Jahresrechnung.
Der Bundesrat legt fiir vier Jahre fest, welche Ziele er mit Post, SBB, Swiss-
com und skyguide erreichen will. Die Ziele stellen die Erwartungen dar, die
der Bund als Eigner bzw. Mehrheitsaktiondr gegeniiber den Unternehmen
hat. Gleichzeitig beinhalten sie auch eine Selbstbindung des Eigentiimers
und schaffen damit Transparenz und Verlasslichkeit fiir die Unternehmen.
Der Bund beschrinkt sich auf die grundsitzliche Ausrichtung und iiberlasst
die Fiihrung den dafiir vorgesehenen Organen der Unternehmen. Die strate-
gischen Ziele enthalten auf drei bis sechs Seiten die allgemeine Ausrichtung
des Unternehmens, finanzielle und personelle Vorgaben sowie Leitplanken
fiir Kooperationen und Beteiligungen. Damit entsteht ein Zielgefiige, das
der Verwaltungsrat umzusetzen und bei seinen Entscheidungen zu gewich-
ten hat.

Der Bundesrat liess in seinen Corporate Governance Berichten mit Blick
auf die Gewaltenteilung bewusst offen, wie das Parlament seine Oberauf-
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sicht wahrnehmen soll. Diese Liicke soll mit einer parlamentarischen Ini-
tiative liber das «parlamentarische Instrumentarium zu den strategischen
Zielen der verselbststiandigten Einheiten» geschlossen werden (Bericht der
Finanzkommission des Nationalrates vom 29. Mérz 2010). Die Oberaufsicht
des Parlaments soll auf drei Pfeiler gestellt werden: Als Ankniipfungspunkt
fiir die parlamentarische Oberaufsicht soll erstens gesetzlich verankert wer-
den, dass der Bundesrat seine verselbststdndigten Einheiten iiber strategi-
sche Ziele steuert. Zweitens soll das Parlament beim Erlass strategischer
Ziele mitwirken konnen, indem es dem Bundesrat Auftrége zur Festlegung
oder Anderung strategischer Ziele erteilen kann. Drittens soll die Informa-
tion des Parlaments mit einer einheitlichen Berichterstattung des Bundes-
rats iiber alle verselbststidndigten Einheiten sicher gestellt werden. Der Bun-
desrat begriisst in seiner Stellungnahme vom 19. Mai 2010 die vorgesehene
Starkung der parlamentarischen Oberaufsicht bei Bundesanstalten und -un-
ternehmen und unterstiitzt die drei erwdhnten Kernelemente.

c) Kantone

Ab 2006 befassten sich die meisten Kantone mit dem Thema Corporate
Governance. Die Fragestellungen sind im Wesentlichen die gleichen, die Lo6-
sungsansitze gehen systematisch in die gleiche Richtung, werden aber nicht
gleich umfassend umgesetzt. Erste Versuche in Bezug auf das strategische
Management der Beteiligungen, deren Steuerung und Controlling sowie die
Transparenz der Rechnungslegung haben insbesondere die Kantone Aar-
gau, Waadt, Luzern, Jura und Basel-Landschaft unternommen, wobei die
Schwerpunkte unterschiedlich gelegt wurden. Die Regierung des Kantons
Aargau erliess Richtlinien zur Public Corporate Governance, arbeitete fiir
alle Beteiligungen Eigentiimerstrategien aus und fithrte ein ausgebautes Be-
teiligungsreporting ein. Der Kanton Waadt regelte in einem Beteiligungsge-
setz unter anderem die Positionierung des Kantons als Aktiondr/Eigentii-
mer, die Stdrkung der Kontrolle und den Informationsaustausch zwischen
dem Grossen Rat, der Regierung und den Organen der Beteiligungen. Im
Kanton Basel-Landschaft wurden die verwaltungsinternen Zusténdigkeiten,
die Regeln fiir die Kantonsvertretungen sowie die wichtigsten Grundsétze
zur Steuerung der Beteiligungen in einer Verordnung zusammengefasst.

d) Fiirstentum Liechtenstein

Das benachbarte Land Liechtenstein setzte das Thema gesetzgeberisch
mit einem Corporate Governance-Paket um. Das Land erliess im Jahr 2009
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ein Rahmengesetz zur Steuerung und Uberwachung von 6ffentlichen Un-
ternehmen mit Regelungen, welche fiir simtliche 6ffentlichen Unternehmen
gelten, und passte gleichzeitig sdmtliche Spezialgesetze an. Weiter wurden
nicht verbindliche Empfehlungen (Kodex) zur Fithrung und Kontrolle von
offentlichen Unternehmen in Liechtenstein verabschiedet.

Der bereits bestehende Deutsche Corporate Governance Kodex und die
Leitsédtze des Swiss Code wurden im Grundsatz als Basis verwendet. Der
Kodex hat empfehlenden Charakter fiir die strategischen Fithrungsorgane
und ist ohne rechtliche Bindung. Gesetzliche und statutarische Bestimmun-
gen haben Vorrang. Hilt sich ein 6ffentliches Unternehmen nicht an die Em-
pfehlungen, so soll dies unter Bekanntgabe der Griinde im Geschéftsbericht
offen gelegt werden (Grundsatz von «comply or explain»).

Ausgewihlte Themen aus dem Kodex sind:

— Unternehmensstrategie mit Verkniipfung zu den Eigentiimerzielen
Ausgehend von den Eigentiimerzielen legt das offentliche Unternehmen
seine Unternehmensstrategie fest und setzt diese um. Die Unternehmens-
strategie ist periodisch (mindestens alle vier Jahre) umfassend zu iiberprii-
fen. Sie ist der Regierung unaufgefordert zur Kenntnis zu bringen.

— Zusammensetzung und Organisation des strategischen Fiihrungsorgans
Die Mitglieder sollen sich in den fachlichen und sozialen Féahigkeiten er-
gidnzen und als Team kollegial zusammen arbeiten. Die Regierung legt
ein generelles, allgemein giiltiges Anforderungsprofil fest. Zudem kann
sie fiir ausgewéhlte, besonders wichtige Beteiligungen spezifische Anfor-
derungsprofile (z.B. fiir das Présidium) erlassen.

— Ausschiisse des strategischen Fiihrungsorgans
Zur Gewihrleistung eines ordnungsgeméssen Rechnungswesens und
eines vollstandigen Jahresberichts soll das strategische Fithrungsorgan
einen Priifungsausschuss einsetzen, dessen Vorsitzende oder Vorsitzen-
der im Finanz- und Rechnungswesen erfahren ist.

— Risikomanagement und Internes Kontrollsystem
Das strategische Fiithrungsorgan sorgt fiir ein der Grosse und Bedeutung
des offentlichen Unternehmens angepasstes Risikomanagement und imple-
mentiert, sofern erforderlich, ein zusitzliches internes Kontrollsystem.

— Organhaftpflichtversicherungen
Eine Vermogenshaftpflichtversicherung fiir die Mitglieder der strate-
gischen und operativen Fithrungsebene soll nur von o6ffentlichen Unter-
nehmen abgeschlossen werden, die erhohten unternehmerischen Risiken
ausgesetzt sind. Die Zustédndigkeit liegt beim 6ffentlichen Unternehmen.
Die Pramien werden vom o6ffentlichen Unternehmen bezahlt. Folgedes-
sen ist es auch Empfanger von allfédlligen Versicherungsleistungen.
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3. Schlussfolgerungen fiir die offentliche Hand

Corporate Governance im offentlichen Sektor ist ein komplexeres Unter-
fangen als im privaten Sektor. Analog zu Unternehmen der Privatwirtschaft
sind die Organe des Unternechmens in klassischer Weise durch Corporate
Governance-Grundsitze zu organisieren. Im Unterschied zur Privatwirt-
schaft hat jedoch die politische Ebene bei Beteiligungen der offentlichen
Hand eine massgebende Stellung fiir die Entwicklung und Fithrung des Un-
ternehmens. Auch wenn Staatsbetriebe verselbststindigt werden, damit sie
flexibler sind und ndiher am Markt agieren konnen, erfiillen sie stets einen
offentlichen Auftrag bzw. dienen 6ffentlichen Interessen. Uber ihr Bestehen
entscheidet damit nie der Markt allein, sondern immer auch die Politik, die
gegebenenfalls eine explizite oder implizite Bestandesgarantie gewéhrleistet
und die Erfiillung des Auftrags iiberwacht.

Die Beteiligungen der 6ffentlichen Hand agieren zwischen zwei Polen und
erfiillen eine doppelte Zweckbestimmung: Einerseits sollen sie moglichst fle-
xibel und marktfdhig sein und entsprechend Mehrwert fiir den Eigentiimer
generieren, ohne andererseits die politischen Vorgaben und den 6ffentlichen
Leistungsauftrag zu missachten. Die Notwendigkeit der Herstellung einer
entsprechenden Balance zwischen diesen beiden Polen macht die Steuerung
von Beteiligungen der 6ffentlichen Hand deutlich vielschichtiger als bei Un-
ternehmen im ausschliesslich privaten Besitz.

Damit ist die Doppelrolle des Staates angesprochen. Er ist oftmals gleich-
zeitig Miteigentiimer und Leistungsauftraggeber und hat deshalb in diesen
beiden Funktionen in der Regel unterschiedliche Interessen. Als Eigentii-
mer ist er primir an Effizienz und Wertsteigerungen interessiert, als Auf-
traggeber an der effizienten Umsetzung des Leistungsauftrages. Aus dieser
Konstellation ergeben sich verschiedene Spannungsfelder, die mit geeigne-
ten strukturellen und organisatorischen Massnahmen aufgehoben werden
konnen.

D. Ausgangslage fiir den Kanton Graubiinden

Die Erbringung von Staatsaufgaben ist nicht mehr nur innerhalb der kan-
tonalen Verwaltung und deren Departementen und Dienststellen organi-
siert, sondern wird zunehmend auf verwaltungsexterne Leistungserbringer
iibertragen. Der Kanton Graubiinden folgt damit dem allgemeinen Trend
der letzten Jahre nach mehr unternehmerischer Freiheit und weniger Staat,
welcher davon ausgeht, dass Privatisierung und Markt mehr Effizienz und
weniger Biirokratie bringen wiirden. Obwohl der Kanton Graubiinden diese
Bewegung in einem bescheidenen Ausmass mitgemacht hat, gilt es perio-
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disch die vorherrschenden Formen (staatliches oder privates Eigentum, ge-
mischtwirtschaftliche Formen) zu iiberpriifen.

Mit der Auslagerung und der Ubertragung von 6ffentlichen Aufgaben an
verwaltungsexterne Organisationen gibt der Kanton die Vollzugs- und Er-
bringungsverantwortung ab. Er trigt aber weiterhin die Verantwortung fiir
die korrekte Aufgabenerfiillung. Dabei handelt es nicht nur um selbststidn-
dige offentlich-rechtliche Anstalten, sondern auch um andere Institutionen,
welche Subventionen erhalten.

Der Kanton Graubiinden verfiigt {iber eine Vielzahl von «Arrangements»
verwaltungsexterner Leistungserbringung. In den letzten Jahren haben sich
das Volumen und die Anzahl derartiger verwaltungsexterner Leistungser-
bringung mit der Verselbststindigung in offentlich-rechtlichen Anstalten
[Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Kantonale Pensions-
kasse Graubiinden (KPG), Pidagogische Hochschule Graubiinden (PHGR)
und Psychiatrische Dienste Graubiinden (PDGR)] deutlich erhoht.

Es bestehen zudem zahlreiche Beteiligungen und Finanzanlagen des
Kantons an diversen privatrechtlichen Organisationen. Gemadss der im Jahr
2009 erschienenen Avenir-Suisse-Studie «Kantone als Konzerne» rangiert
der Kanton Graubiinden betreffend Anzahl von Beteiligungen an vierter
Stelle der Kantone (Stand Ende 2007).!

Die Beweggriinde fiir die Auslagerungen bzw. die Errichtung von selbst-
standigen Anstalten waren unterschiedlich gelagert. Sie reihen sich jedoch in
eine lange Tradition des Kantons Graubiinden ein, dass er offentliche Auf-
gaben nicht selbst erfiillt, sondern durch Institutionen und Organisationen
ausserhalb der Verwaltung erbringen lésst. So sind im Vergleich zu ande-
ren Kantonen beispielsweise die Mittelschulen (mit Ausnahme der Biindner
Kantonsschule), die Berufs- und Sonderschulen, die Spitéler oder Behinder-
tenheime nicht Teil der kantonalen Verwaltung. Dasselbe gilt auch fiir die
Erbringung diverser Beratungsdienstleistungen.

Die nachfolgende Liste zeigt das Beteiligungsportfolio (ohne Finanz-
anlagen) des Kantons per 31. Dezember 2009. Die Liste ist jeweils im An-
hang zur Staatsrechnung enthalten (mit Ausnahme der selbststindigen o6f-
fentlich-rechtlichen Anstalten).

! Datenblitter mit weiterfiihrenden Informationen zu den wesentlichen Beteiligungen sowie
eine Liste mit den grossen Beitragsempfingern befinden sich in den Anhéngen C und D zu
diesem Bericht.
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Beteiligungen des Kantons Graubiinden, Stand 31.12.2009
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Beteiligung Beteili- Bewertung Buchwert

gungsquote in Franken in Franken

in %

Total Beteiligungen 2543 653173 674 471 499
Selbststandige offentlich- 1 826 650 000 551 000 000
rechtliche Anstalten
Graubiindner Kantonalbank 88.0 ! 1 826 650 000 551 000 000
Gebédudeversicherung 100.0 2| nicht bewertet | nicht bilanziert
Graubiinden
Elementarschadenskasse 100.0 2| nicht bewertet nicht bilanziert
Graubiinden
Sozialversicherungsanstalt 100.0 2| nicht bewertet | nicht bilanziert
Graubiinden
Kantonale Pensionskasse 100.0 2| nicht bewertet nicht bilanziert
Graubiinden
Psychiatrische Dienste 100.0 2| nicht bewertet | nicht bilanziert
Graubiinden
Bildungszentrum fiir Gesundheit 100.0 2| nicht bewertet | nicht bilanziert
und Soziales
Hochschule fiir Technik und 100.0 2| nicht bewertet nicht bilanziert
Wirtschaft
Padagogische Hochschule 100.0 2| nicht bewertet | nicht bilanziert
Graubiinden
Aktien Bahnen 21 354 945 4
Rhitische Bahn AG, Chur 51.3 20 832 000 > 1
Matterhorn Gotthard Infra- 5.4 2324255 1
struktur AG, Brig
AG Matterhorn Gotthard Bahn, 2.7 2040 > 1
Brig
Matterhorn Gotthard Verkehrs 1.2 288 480 > 1
AG, Brig
Aktien Kraftwerke 689 804 289 122 513 867
Repower AG, Brusio 46.0 3 627 396 000 3 67 342 867




Beteiligung Beteili- Bewertung Buchwert

gungsquote in Franken in Franken
in %

Albula-Landwasser-Kraftwerke 5.0 1286010 © 1 100 000

AG, Filisur

Engadiner Kraftwerke AG, 14.1 21546424 ¢ 19 693 800

Zernez

Kraftwerke Hinterrhein AG, 12.0 14 274 240 © 12 000 000

Thusis

Kraftwerke Ilanz AG, Ilanz 10.0 5293400 © 5 000 000

Kraftwerke Reichenau AG, 15.0 954 000 © 675 000

Tamins

Kraftwerke Vorderrhein AG, 10.0 9048 300 © 8 000 000

Disentis

Misoxer Kraftwerke AG, 10.0 2862725 ¢ 2 400 000

Mesocco Nominalwert

Fr.3 000 000, einbezahlt zu 80%

Rhiienergie AG, Tamins 0.2 28 600 3 2200

Kraftwerke Zervreila AG, Vals 12.6 7114590 © 6 300 000

Aktien iibrige Gesellschaften 3121 464 957 603

Grischelectra AG, Chur 53.8 122126 ¢ 107 600

Nominalwert Fr. 538 000,

einbezahlt zu 20%

Schweizerische Nationalbank, 1.3 1253434 ¢4 730 000

Bern

Schweizer Rheinsalinen AG, 2.1 1670400 > 120 000

Pratteln

TMF Extraktionswerk AG, 0.6 11040 > 1

Bazenheid

Stadthalle Chur AG, Chur 1.5 30464 > 1

GeoGR AG, Chur 333 34000 > 1

Anteilscheine Genossenschaften 2 592 560 24

Baugenossenschaft Oberbrugg, 45.1 120 000 7 1

Landquart

Baugenossenschaft Piz Ot, 74.3 111 600 7 1

Samedan
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Beteiligung Beteili- Bewertung Buchwert

gungsquote in Franken in Franken
in %

Wohngenossenschaft des Biind- 94.4 304 000 1

nerischen Staatspersonals, Chur

Wohnbaugenossenschaft 20.9 70 000 1

Mandra, Silvaplana

Wohnbaugenossenschaft 244 300 000 1

Soreina, Chur

Zentralwéscherei Chur 11.5 20 000 1

Genossenschaft, Chur

Landwirtschaftliche Kreditgen. 68.9 193 400 1

Graubiinden, Chur

Wohnbaugenossenschaft 13.8 116 000 1

A I’En, Samedan

Wohnbaugenossenschaft 15.8 29 000 1

Belmunt, Pontresina

Wohnbaugenossenschaft 17.2 8 600 1

Quadras, Scuol

Pferdezuchtgenossenschaft 0.4 60 1

Graubiinden, Chur

Genossenschaft Biindner 13.1 550 1

Ackerbauern, Bonaduz

Genossenschaft OLMA, 0.5 56 000 1

St.Gallen

Genossenschaft zur Produktion 2.0 400 1

von amerikanischem Unter-

lagenholz im Inland zur Reb-

veredelung

Grastrocknungsgenossenschaft 8.1 4100 1

Herrschaft — V Dorfer, Land-

quart

Milchproduzentengenossen- 22.7 16 750 1

schaft Igis-Landquart und

Umgebung, Igis

OBTG Ostschweiz. Biirgschafts- 0.5 20 000 1

und Treuhandgenossenschaft,
St.Gallen
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Heilmittelinstitut

Beteiligung Beteili- Bewertung Buchwert

gungsquote in Franken in Franken
in %

Radio- und Fernsehgenossen- 0.1 300 7 1

schaft, Ziirich

Schweizerische Gesellschaft fiir 4.2 1125000 7 1

Hotelkredit, Ziirich

Societa cooperativa per la radio- 3.4 10000 7 1

televisione svizzera di lingua

italiana (CORSI), Lugano

Landwirtschaftlicher Verein, Igis 4.5 300 7 1

Genossenschaft Schweizer 0.6 6000 7 1

Bibliothekdienst, Bern

Molkerei Davos Genossenschaft, 0.7 5500 7 1

Davos Platz

Societa Cooperativa del Polo 10.5 75000 7 1

dell’Innovazione della Valtellina,

Sondrio (I), nom. EUR 50 000

Ubrige Beteiligungen 129 915 1

Swissmedic, Schweizerisches 0.9 129915 7 1

Die Beteiligungen des Verwaltungsvermogens werden hochstens zum Beschaf-
fungswert unter Abzug angemessener Abschreibungen bilanziert (Art. 11 des
Gesetzes iiber den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht, FFG, BR 710.100).

Die selbststidndigen offentlich-rechtlichen Anstalten sind mit Ausnahme der GKB

nicht bilanziert.

I Anteil am Grundkapital (Dotations- und Partizipationskapital).

2 Die Anstalt gehort zwar dem Kanton, doch ergibt sich das Eigentum aufgrund des
Gesetzes und nicht aufgrund einer ausgewiesenen Beteiligung.

3 Anteil am Aktienkapital.

Bewertung zu Kurs-# oder Steuerwerten>, zum Anteil des Kantons am ausgewie-

senen Eigenkapital® oder zum Nominalkapital’.

435




Bei der ndheren Betrachtung der kantonalen Beteiligungen fallen u.a.
folgende Aspekte auf:

Es bestehen zahlreiche historisch gewachsene Beteiligungen, welche aus

heutiger Sicht zufillig wirken und sehr unterschiedlich betreut werden.

— Beteiligungen in den Bereichen Energie (Kraftwerksgesellschaften) und
Landwirtschaft (Genossenschaften) sind zahlreich.

— Es wurde in den vergangenen Jahren nicht iiberpriift, ob die einzelnen
Beteiligungen noch zur Erfiillung einer offentlichen Aufgabe benotigt
werden.

— Es gibt eine Zweiteilung bei den selbststindigen 6ffentlich-rechtlichen
Anstalten: Einerseits die schon lange bestehenden wie Graubiindner
Kantonalbank (GKB), Gebdudeversicherung Graubiinden (GVG) oder
Sozialversicherungsanstalt Graubiinden (SVA) und andererseits die erst
vor wenigen Jahren geschaffenen wie BGS, Hochschule fiir Technik und
Wirtschaft (HTW), KPG, PDGR, PHGR. Dies zeigt sich in den unter-
schiedlichen Spezialgesetzgebungen.

— Es ist eine einzelfallbezogene und unterschiedliche Vorgehensweise bei
der Wahrnehmung der Eigentiimerrechte z. B. betreffend Kantonsvertre-
tung, Berichterstattung, Risikomanagement oder Aufsichtstatigkeit fest-
stellbar.

In diesem Bericht wird der Begriff der Beteiligung wie folgt definiert:

«Als Beteiligung gelten die selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstal-
ten des Kantons. Im Weiteren gehoren Engagements an einer Gesellschaft
des schweizerischen Obligationenrechts dazu, welche unmittelbar und auf
langere Zeit der Erfiillung einer offentlichen Aufgabe dienen und somit
Teil des Verwaltungsvermégens sind.»

Eine notwendige Anforderung an eine Beteiligung ist, dass sie zum Ver-
waltungsvermogen gehort. Die Abgrenzung ergibt sich aus der finanzhaus-
haltsrechtlichen Unterscheidung zwischen dem Verwaltungs- und Finanz-
vermogen (Art. 10 FFG).

Der Erwerb bzw. das Eingehen einer neuen Beteiligung zur Erfiillung ei-
ner Offentlichen Aufgabe ist eine Ausgabe und setzt demzufolge eine gesetz-
liche Grundlage voraus (Art. 2 Abs. 1 iV.m. Art. 25 FFG). Fiir die Beteili-
gung an Kraftwerken gibt es eine spezialgesetzliche Grundlage in Art. 13 des
Wasserrechtsgesetzes des Kantons Graubiinden, BWRG, BR 810.100. Dem-
gegeniiber enthilt das Gesetz iiber die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton
Graubiinden (GWE, BR 932.100) nur eine Grundlage fiir Mitgliedschaften
bei Institutionen (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b). Art 14 sieht zudem in Ausnah-
mefillen eine Beteiligung an Unternehmen der Telekommunikationsbranche
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vor. Damit wurde geméiss Materialien die Rechtsgrundlage fiir eine allfillige
damalige Beteiligung an der Telerdtia AG geschaffen (vgl. Botschaft Heft
Nr. 9/2003-2004, Seite 485).

Anlagen des Finanzvermogens zidhlen nicht zu den Beteiligungen und wer-
den nicht zur Erfiillung einer 6ffentlichen Aufgabe gehalten. Finanzanlagen
dienen grundsitzlich der Vermogensverwaltung. Sie konnen verdussert wer-
den, ohne die Aufgabenerfiillung zu beeintriachtigen (Art. 10 Abs. 1 FFG).

Eine Beteiligung setzt eine kantonale (Teil-)Tragerschaft mit Einfluss auf
die Steuerung voraus. Unternehmen, Organisationen und Institutionen, die
lediglich finanzielle Unterstiitzung in Form von Subventionen erhalten, gel-
ten ebenfalls nicht als Beteiligung. Ebenso fallen unselbststindige Anstalten
(Arbeitslosenkasse Graubiinden) und Amter aufgrund ihrer fehlenden eige-
nen Rechtspersonlichkeit nicht unter den Begriff der Beteiligung.

Ebenso nicht zu den Beteiligungen werden Engagements in Stiftungen
und Vereinen gezihlt. Sie sind im Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210) geregelt
und erweisen sich nur in Sonderfillen als geeignete Unternehmensstruktu-
ren zur Erfiillung von 6ffentlichen Aufgaben. Stiftungen unterstehen zudem
der Stiftungsaufsicht (Verordnung betreffend die Aufsicht iiber die Stiftun-
gen, BR 219.100). Bei verschiedenen Vereinen und Stiftungen ist der Kanton
trotzdem iiber wesentliche Beitrdge, Mitgliedschaft oder die Einsitznahme
im Fithrungsgremium engagiert (z.B. Stiftung Klinik Valens, Verein Grau-
biinden Ferien). Bei diesen stellen sich allerdings auch Fragen der Corporate
Governance, beispielsweise hinsichtlich moglicher Interessenskonflikte ei-
ner kantonalen Vertretung. Solche Engagements des Kantons sind zwar de-
finitionsgemaéss keine Beteiligungen. Es ist aber aus der Sicht der Regierung
sinnvoll, die Regelungen zur Umsetzung der Public Corporate Governance
auch bei Vereinen und Stiftungen soweit moglich und zweckméssig zu be-
achten.

E. Schnittstellen zu anderen gesetzgeberischen Vorhaben

a) Harmonisiertes Rechnungsmodell fiir die Kantone und
Gemeinden (HRM2)

Von der Einfithrung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM?2)
der schweizersichen Finanzdirektorenkonferenz ist auch der Bereich der
Beteiligungen betroffen. Das HRM2 schreibt eine konsolidierte Betrach-
tungsweise vor. Dazu wird im Anhang zur Staatsrechnung ein Beteiligungs-
spiegel aufgefiihrt. Dieser Beteiligungsspiegel schafft Transparenz iiber
die Verflechtungen mit den ausgelagerten Organisationseinheiten. Bei der
Bilanzierung der Beteiligungen stellen sich auch Bewertungsfragen, die wie-
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derum in direkter Abhingigkeit zur Zuordnung zum Verwaltungs- und Fi-
nanzvermogen stehen. Zudem beriicksichtigt HRM2, welche Aktiven zum
Finanz- und Verwaltungsvermogen gehoren. HRM2 wendet dabei materiell
die gleichen Kriterien fiir die Zuordnung an wie das heutige FFG. Im Zuge
der Einfithrung von HRM2 im Kanton werden alle Beteiligungen anhand
der finanzrechtlichen Definition des Verwaltungs- bzw. Finanzvermogens
iiberpriift und gegebenenfalls ins Verwaltungs- bzw. Finanzvermogen iiber-
fiihrt werden miissen.

b) Kraftwerksbereich

In der Antwort der Regierung vom 1. Méarz 2010 auf die Anfrage Pfen-
ninger betreffend Uberfiihrung der Kantonsbeteiligung an der Repower AG
vom Verwaltungs- ins Finanzvermogen des Kantons vom 8. Dezember 2009
fithrte die Regierung aus, dass alle Beteiligungen an den Kraftwerksgesell-
schaften aktuell Bestandteil des Verwaltungsvermogens sind. Die Beteili-
gung an der Repower AG wird seit 1. Januar 1999 im Verwaltungsvermogen
bilanziert. Die Zuordnung erfolgte anlésslich der damaligen Revision des
Finanzhaushaltsgesetzes (FHG). Die Beteiligungen an den Partnerwerken
wurden im Zuge einer FHG-Revision per 1. Januar 2005 ebenfalls dem Ver-
waltungsvermogen zugeteilt. Die Regierung wies darauf hin, dass mit der
Strommarktliberalisierung per 1. Januar 2008 und dem Inkrafttreten des
Stromversorgungsgesetzes des Kantons Graubiinden (StromVG GR, BR
812.100) auf den 1. Januar 2009 sich die gesetzlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen wesentlich geéindert haben, was eine Uberpriifung der
Zuordnung der kantonalen Kraftwerksbeteiligungen rechtfertige. Die Re-
gierung sieht vor, die finanzrechtliche Zuordnung der Kraftwerksbeteiligun-
gen in Bezug auf die Zuweisung zum Finanz- oder Verwaltungsvermoégen im
Hinblick auf den Jahresabschluss 2010 zu iiberpriifen.

Die Zuweisung zum Verwaltungsvermogen richtet sich danach, ob die
Beteiligung unmittelbar und auf ldngere Zeit der Erfiillung 6ffentlicher Auf-
gaben dient. Kommt die Regierung zum Schluss, dass diese Anforderung
nicht erfillt ist, d.h. eine Beteiligung fiir die Erfiillung einer 6ffentlichen
Aufgabe dauernd nicht mehr benoétigt wird, hat sie diese in das Finanzver-
mogen (Art. 10 FFG) zu iibertragen. Dies kann, muss aber nicht zu einem
Verkauf der Anlage fithren. Insbesondere die Kraftwerksbeteiligungen will
die Regierung langfristig halten.
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F. Zustindigkeiten

Gemaiss Art. 47 Ziff. 5 der Kantonsverfassung (KV, BR 110.100) obliegt
der Regierung die Aufsicht iiber 6ffentlich-rechtliche Korperschaften sowie
andere Triager offentlicher Aufgaben des Kantons, das heisst iiber die Be-
teiligungen des Kantons. Die konkrete Ausgestaltung der Aufsicht der Re-
gierung iiber die selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten ist in den
jeweiligen Spezialgesetzgebungen geregelt. In der Regel beinhaltet diese
neben der Wahl des strategischen Fithrungsorgans und der Revisionsstelle
die Genehmigung der Jahresrechnung und des Geschéftsberichtes. Soweit
die Eigenttimerziele nicht ausreichend durch das Gesetz vorgegeben sind, ist
die Regierung fiir die Festlegung von solchen zustdndig. Mit der Genehmi-
gung der Jahresrechnung und des Geschiftsberichtes durch die Regierung
wird gleichzeitig der strategischen Fiihrungsebene Entlastung erteilt. Der
Genehmigungsprozess ist entsprechend auszugestalten. Die Regierung legt
dazu die Vorgaben fiir die jihrliche Berichterstattung der selbststdndigen
offentlich-rechtlichen Anstalten fest.

Dem Grossen Rat obliegt gemiss Art. 33 Abs. 2 KV die Oberaufsicht
iiber die Trager von offentlichen Aufgaben und demzufolge auch iiber die
Beteiligungen des Kantons. Der Grosse Rat nimmt die Jahresberichte und
Jahresrechnungen der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten im
Rahmen der Obersicht zur Kenntnis.

Die GPK hat gemiss Art. 22 der Geschiftsordnung des Grossen Rates
(GGO, BR 170.140) als Verwaltungspriifungsinstanz die mit kantonalen
Aufgaben beauftragten Institutionen zu tiberwachen (Abs. 2 Buchstabe a)
und als Finanzpriifungsinstanz die Geschéftsberichte und Jahresrechnun-
gen von selbststandigen offentlich-rechtlichen Anstalten zu priifen (Abs. 3
Buchstabe c).

Zudem hat der Grosse Rat die Aufsicht iiber die Regierung, welche ge-
miss Art. 47 Ziff. 5 KV die Aufsicht tiber die ausgelagerten Aufgabentriger
inne hat. Die Kontrolle des Parlaments im Sinne der Oberaufsicht erstreckt
sich iiber die gesamte Tatigkeit der Regierung. Demnach sind alle Betei-
ligungen zumindest mittelbar von der parlamentarischen Kontrolle erfasst.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Adressat dieser Kontrolle stets
die Regierung ist. Das Parlament kann im Rahmen der Oberaufsicht nicht
direkt auf die von der Regierung beaufsichtigten Korperschaften Einfluss
nehmen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass Kommissionen des Grossen
Rates regelmissig direkten Kontakt mit solchen Korperschaften pflegen, um
gesetzgeberischen oder aufsichtsrechtlichen Handlungsbedarf zu ermitteln.

Eine Ausnahme in Bezug auf die Kenntnisnahme der Jahresberichte und
der Jahresrechnungen stellte bisher die SVA dar. Im Sinne der Public Cor-
porate Governance wire es konsequent, dass der Grosse Rat zukiinftig die
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Jahresrechnung und den Geschéftsbericht aller selbststdndigen offentlich-
rechtlichen Anstalten zur Kenntnis nimmt. Bei dieser verfassungsmaissigen
Finanzaufsicht iiber die selbststandigen offentlich-rechtlichen Anstalten wer-
den der Grossen Rat und seine GPK durch die Finanzkontrolle unterstiitzt
(Art. 38 Abs. 1 lit. a FFG). Die Aufsichtstdtigkeit der Finanzkontrolle tiber
die selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons beschriankt
sich geméss Art. 39 Abs. 3 FFG grundsitzlich auf den Geschiftsbericht, die
Jahresrechnung und den Revisionsbericht.

Die konkrete Ausgestaltung der Oberaufsicht ist Sache des Grossen Rates.

G. Handlungsbedarf aus Sicht der Regierung

Aufgrund der beschriebenen heutigen Situation und den Erfahrungen
aus der Vergangenheit stellt die Regierung fest, dass keine Missstinde bei
der Steuerung der Beteiligungen vorliegen und kein unmittelbarer, dringen-
der Handlungsbedarf besteht. Die Regierung erkennt dennoch in einzelnen
Bereichen Optimierungspotenzial. Dieses betrifft vorwiegend die struktu-
relle und nicht die inhaltliche Steuerung der Beteiligungen.

Die unterschiedlichen Rollen des Kantons innerhalb der Verwaltung wer-
den deshalb organisatorisch klarer getrennt und zugewiesen. Die Regierung
wird in Zukunft soweit notwendig fiir jede Beteiligung Eigentiimerziele fest-
legen, sofern diese nicht bereits ausreichend gesetzlich geregelt sind. Zudem
hat die Regierung Grundsitze definiert und ein Regelwerk fiir die Fithrung
und Kontrolle der Beteiligungen und die Vereinheitlichung deren Betreuung
erlassen.

Die Regierung hat die Verbesserungsmassnahmen im nachfolgenden
Konzept zusammengefasst und beabsichtigt, die Umsetzung in einer Verord-
nung zu regeln.
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II. Konzept zur Fiihrung und Kontrolle der Beteiligungen
A. Einflussméglichkeiten des Kantons

Die Einflussmoglichkeiten des Kantons auf seine Beteiligungen stellen
sich in Abhéngigkeit der Rechtsform und der Entstehungsform unterschied-
lich dar:

— Bei den selbststiindigen offentlich-rechtlichen Anstalten wird der Ein-
flussgrad des Kantons durch die Spezialgesetzgebung definiert. So kann
fiir bestimmte Sachverhalte ein Genehmigungsvorbehalt durch die Regie-
rung auf Gesetzesstufe verankert werden. In jedem Fall wéhlt die Regie-
rung das strategische Fiihrungsgremium.

— Bei rein privatrechtlich errichteten Unternehmen (im Wesentlichen
Aktiengesellschaften und Genossenschaften) besitzt oder finanziert der
Kanton das Unternehmen mit. Er iibt seinen Einfluss auf die strategische
Fithrung aus, sei es durch die Bestimmung einer Vertretung in den Ver-
waltungsrat oder durch die Mitbestimmung bei der Zusammensetzung
desselben durch die Regierung. Hier stehen dem Kanton einmal die or-
dentlichen privatrechtlichen Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte
zu. Der Kanton verfiigt bei Aktiengesellschaften priméir tiber sdémtliche
Aktiondrsrechte (Vermoégens-, Mitwirkungs- und Schutzrechte). Zum
anderen konnen Regelungen in den Statuten, vertragliche Abmachungen,
die Wahl des strategischen Fiihrungsgremiums oder die Beteiligung im
strategischen Fithrungsgremium weitere Einflussmoglichkeiten fiir den
Kanton eroffnen.

Die erwihnten Einfluss- und Steuerungselemente stellen die Grundlagen
fir die Bestimmungs- oder Mitbestimmungsrechte des Kantons dar. Aller-
dings haben diese vor allem langfristigen Charakter und bilden aufgrund
des mitunter bewusst abstrakten Inhalts — v.a. auf Gesetzesstufe — nur eine
unvollstindige Basis fiir eine mittelfristige Steuerung der Beteiligung durch
die Regierung. Dieses Manko soll deshalb mit der auf einen mittelfristigen
Zeitraum ausgelegten Festlegung von Eigentiimerzielen wettgemacht wer-
den. Dabei ist nach Einflussgrad und Unternehmensform zu unterscheiden.
Eigentiimerziele vorgeben kann die Regierung nur in jenen Fillen, in wel-
chen der Kanton iiber eine Mehrheitsbeteiligung verfiigt oder wie bei den
selbststandigen offentlich-rechtlichen Anstalten die alleinige Zustdndigkeit
hat. Bei Minderheitsbeteiligungen kann der Kanton lediglich einzelne Ziele
festlegen, welche er mit seinem Engagement verfolgt.
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B. Eigentiimerziele

Die Festlegung mittelfristiger strategischer Zielsetzungen ermoglicht es
der Regierung, die Beteiligungen auf das mit ihrem Zweck verbundene 06f-
fentliche Interesse auszurichten und mit den verantwortlichen Organen in
den wichtigsten Themenbereichen entsprechende Zielvorgaben abzustim-
men. Das hat bisher schon in themenbezogenen Kontakten oder vielfach
informellen Treffen zwischen den zustdndigen Regierungsmitgliedern und
den Leitungen der 6ffentlichen Unternehmen stattgefunden. In Zukunft soll
dies nach der Vorstellung der Regierung systematischer und einheitlicher
angegangen werden. Auf einen mittelfristigen Zeitraum formulierte Eigen-
tiimerziele ermoglichen es der Regierung, gezielt im Rahmen iibergeordne-
ter Interessen auf die Entwicklung der einzelnen Beteiligungen Einfluss zu
nehmen.

Die in den Gesetzen meist abstrakt formulierten Aufgaben- und Zweck-
beschreibungen kénnen mit aufgabenbezogenen Vorgaben dort konkreti-
siert werden, wo dies im Sinne einer iibergeordneten Zielsetzung als not-
wendig erscheint. Dabei hidngt dies u.a. davon ab, wie konkret die Aufgaben
bereits durch das Gesetz geregelt sind. Fiir die Sozialversicherungsanstalt
wird z.B. diesbeziiglich nur geringer Handlungsbedarf bestehen, weil Ge-
setze und Verordnungen schon sehr detailliert auf die (teilweise vom Bund
iibertragenen) Vollzugsaufgaben der Anstalt eingehen. Auch wenn sich Un-
ternehmen in einem liberalisierten Markt bewegen, ist seitens des Kantons
Zuriickhaltung in Bezug auf die aufgabenseitige Zielerreichung zu iiben.
Wichtig hingegen kénnen qualitative Aspekte der Aufgabenerfiillung sein.
Des Weiteren kann es in Einzelbereichen hilfreich sein, auch zu definieren,
welche Aufgaben von einem Unternehmen explizit nicht erfiillt werden.

Der Kanton will als Eigner und Kapitalgeber seine Eigentiimerziele fiir
die jeweilige Beteiligung festhalten. Diese stellen in wesentlichen Punkten
eine Vorgabe fiir die Tatigkeit des strategischen Fiihrungsorgans dar. Damit
wird sichergestellt, dass die Fithrungsverantwortlichen die Vorstellungen
und die zu verfolgenden Ziele des Kantons kennen.

Die Zielsetzungen fiir die jeweilige Beteiligung umfassen folgende Ele-
mente:

— Strategische Ziele:
Es werden die langfristigen Zielsetzungen beziiglich der Einflussnahme
formuliert (z.B. Beteiligungsanteile, Verkaufsbedingungen, Zusammen-
setzung des Aktionariats, Grundsitze zu Allianzen, Beteiligungen und
Kooperationen der Beteiligung mit anderen Organisationen). Zu beach-
ten bleibt, dass die Moglichkeiten bei der Zusammensetzung des Aktio-
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nariats teilweise durch Aktionédrsbindungsvertrige stark eingeschrénkt
sind (z. B. Grischelectra AG).

— Governance Ziele:
Damit sind die Rahmenbedingungen und Eckpfeiler der Fiihrung der
Beteiligung gemeint. Unter anderem gehoren in diesen Bereich z.B. die
Formulierung von Anforderungen an Kantonsvertretungen, deren Man-
datierung und Instruktion sowie das Berichtswesen.

— Aufgabenbezogene Ziele:
Sie beinhalten die Funktion und Aufgaben des Unternehmens zur Er-
reichung politischer Ziele (Leistungs- und Wirkungsziele), z.B. die Ge-
wihrleistung einer Grundversorgungsfunktion. Bei Beteiligungen mit
erheblichen Kantonsbeitrdgen sind dazu Rahmenkontrakte bzw. zusétz-
liche Leistungsvereinbarungen abzuschliessen. Das Abgrenzungskrite-
rium der erheblichen bzw. wesentlichen Kantonsbeitrdge wird auch in
gesetzlichen Bestimmungen verwendet (vgl. Art. 22 Abs. 3 lit. ¢ GGO;
Art. 32 Abs. 4 und Art. 39 Abs. 1 lit. f FFG).

— Finanzielle Ziele:
Sie konnen Wirtschaftlichkeitsziele oder Ertragsziele umfassen (Cash-
Flow-Erwartungen, Gewinnziele, Eigenfinanzierungsgrad bei nicht selbst
tragenden Einheiten, Gewinnablieferungspolitik usw.).

Grundsatz Nr. 1: Eigentiimerziele

Fiir jede Beteiligung legt die Regierung individuelle Eigentiimerziele fest,
sofern diese nicht bereits ausreichend durch ein Gesetz vorgegeben sind.

Zur Konkretisierung der Eigentiimerziele bei Beteiligungen mit erheb-
lichen kantonalen Finanzierungsbeitrdgen schliesst die Regierung zu-
sdtzlich einen mehrjahrigen Rahmenkontrakt und sofern notwendig eine
jahrliche Leistungsvereinbarung ab.

Bei Minderheitsbeteiligungen beschrénkt sich die Regierung darauf, dass
sie das Ziel des kantonalen Engagements definiert.

Die Zielformulierungen sind periodisch, mindestens alle vier Jahre zu
iberpriifen.

C. Grundsitze zur Fiithrung
1. Wahlgremien fiir die strategische und operative Fiihrung

Bei allen selbststdandigen offentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons
wiahlt heute die Regierung das strategische Fithrungsgremium. Die Wahl

443



stellt aus gesamtheitlicher Sicht des Kantons als Eigentiimer der selbststin-
digen offentlich-rechtlichen Anstalten und in Beriicksichtigung der Einsitz-
und Einflussnahme eine addquate Losung im Spannungsfeld von Corporate
und Political Governance dar. Sie ergibt sich auch aus der notwendigen Kor-
relation zwischen der Wahl des strategischen Fithrungsgremiums und dessen
Aufsicht einerseits und der Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrech-
nung andererseits.

Grundsatz Nr. 2: Wahlgremien fiir die strategische Fiihrung

Die Regierung wihlt das strategische Fithrungsgremium bei selbststidn-
digen offentlich-rechtlichen Anstalten. Bei den iibrigen Beteiligungen
bestimmt sie die Kantonsvertretung im strategischen Fithrungsgremium
oder schligt diese zuhanden der Generalversammlungen vor, sofern eine
entsprechende Kantonsvertretung angezeigt ist.

Die heutigen spezialgesetzlichen Bestimmungen sehen bei den selbststin-
digen oOffentlich-rechtlichen Anstalten unterschiedliche Wahlgremien fiir
die Besetzung der operativen Fiihrungsebene vor. Bei einigen wihlt die Re-
gierung die Direktion/Geschiftsleitung (KPG, SVA), wihrend diese Kom-
petenz bei anderen Anstalten beim strategischen Fithrungsgremium liegt
(GKB, PDGR, HTW, BGS, PHGR). Zur Wahrnehmung der beabsichtig-
ten unternehmerischen Selbststindigkeit der Anstalten und zur Kongruenz
von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung ist es nur konsequent, dem
strategischen Fithrungsgremium die Wahlkompetenz der operativen und
diesem unterstellten Fiihrungsebene zu iibertragen. In diesem Sinn weisen
das totalrevidierte GebVG und das teilrevidierte Gesetz iiber die Vergiitung
nicht versicherter Elementarschdden (GVE, BR 835.100), welche beide auf
den 1. Januar 2011 in Kraft treten, die Kompetenz zur Wahl der Direktion
der GVG bzw. der Geschiftsleitung der Elementarschadenskasse anstelle
der Regierung neu der jeweiligen Verwaltungskommission zu. Selbstver-
stiandlich ist diese Ebene dann auch fiir die Entlassung und die weiteren per-
sonalrechtlichen Massnahmen zustindig.

Grundsatz Nr. 3: Wahlgremien fiir die operative Fiihrung

Das strategische Fithrungsgremium der selbststédndigen offentlich-rechtli-
chen Anstalten wihlt die operative Fiihrungsebene (Direktion, Geschifts-
leitung).
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2. Kantonsvertretung in der strategischen Fiihrungsebene und
Anforderungsprofil

a) Kantonsvertretung bei selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten

Die Wahrung der Interessen des Kantons erfolgt oft iiber Kantonsver-
tretungen. Unter Kantonsvertretungen werden Personen verstanden, welche
vom Kanton delegiert bzw. von Amtes wegen Einsitz in strategischen Fiih-
rungsorganen von Beteiligungen nehmen. Nicht gemeint sind damit Perso-
nen, welche mit der Ausiibung von Stimm- und Wahlrechten an Mitglieder-
oder Eigentiimerversammlungen beauftragt werden.

In der KV bzw. in den spezialgesetzlichen Regelungen der selbststéndi-
gen Offentlich-rechtlichen Anstalten werden der Regierung die Aufsichts-
und dem Grossen Rat die Oberaufsichtsfunktion zugewiesen. Aufgrund der
Gewaltenteilung und vor dem Hintergrund von Art. 22 Abs. 1 KV, wonach
«niemand seiner unmittelbaren Aufsichtsbehorde angehoren darf», stellt
sich das Problem von potenziellen Interessenkonflikten und es ergeben sich
Fragen rund um die Unabhidngigkeit. Dies gilt insbesondere bei der un-
mittelbaren Aufsicht durch die Regierung. Die Beurteilung beziiglich der
Verfassungsmassigkeit der Einsitznahme eines Mitglieds der Regierung im
strategischen Fithrungsgremium einer selbststandigen 6ffentlich-rechtlichen
Anstalt (Verwaltungskommission, Hochschulrat oder Bankrat) fithrt zum
Schluss, dass dies nicht mit Art. 22 Abs. 1 KV vereinbar ist und damit von
Verfassung wegen ausgeschlossen ist. Das generelle Verbot der Einsitznahme
eines Regierungsmitglieds léasst sich auch dadurch nicht umgehen, dass auf
Gesetzesstufe Ausstandsregeln normiert werden, da eine solche gesetzliche
Bestimmung in jedem Fall verfassungswidrig wire.

In Analogie dazu ldsst es sich beispielsweise auch nicht vereinbaren, dass
der Vorsteher des Departements fiir Finanzen und Gemeinden Mitglied der
Verwaltungskommission der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht und
damit Mitglied des strategischen Organs der Aufsichtsbehorde der KPG ist
und gleichzeitig Einsitz in die Verwaltungskommission der KPG nimmt und
deren Vorsitz inne hat.

Konflikte kann es bei der Oberaufsicht durch den Grossen Rat geben. In
der Rolle als Gesetzgeber beim Erlass der spezialgesetzlichen Grundlagen
oder bei der Festsetzung der Beitrdge im Budget einerseits und der Einsitz-
nahme von Mitgliedern des Grossen Rates in Gremien bei selbststdndigen
offentlich-rechtlichen Anstalten andererseits konnen ebenfalls wesentliche
Interessenskonflikte entstehen. Die Einsitznahme in strategischen Organen
der selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten soll deshalb nicht nur
fiir die Mitglieder der Regierung ausgeschlossen, sondern auch fiir die Mit-
glieder des Grossen Rates eingeschriankt werden.
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Grundsatz Nr. 4:
Kantonsvertretung bei selbststindigen 6ffentlich-rechtlichen Anstalten

Mitglieder der Regierung nehmen im Sinne der Good Governance nicht
in strategischen Fiihrungsgremien von selbststdndigen offentlich-rechtli-
chen Anstalten Einsitz.

Zur Vertretung der Eigentiimerinteressen werden Privatpersonen oder in
Ausnahmefillen Angehorige der Verwaltung mandatiert. Die Regierung
kann im Ausnahmefall zur Wahrnehmung der politischen Interessen ein
Mitglied des Grossen Rates entsenden. Bisherige Kantonsvertretungen
sind von diesem Grundsatz ausgenommen.

Die Regierung kann zur Regelung der Pflichten mit den Kantonsvertre-
tungen Mandatsvertrdge abschliessen.

b) Kantonsvertretung bei privatrechtlichen Beteiligungen

Die verschiedenen privatrechtlichen Beteiligungen an den verschiedens-
ten Unternehmen sind so unterschiedlich betreffend Rechtsform, Grosse
und Bedeutung fiir den Kanton, dass sie beziiglich der Ausgestaltung der
Kantonsvertretung nicht iiber einen Leist geschlagen werden kdnnen (Ab-
sage an das Prinzip «one size fits all»). Es lésst sich diesbeziiglich keine ein-
zelne Regelung aufstellen, sondern es drédngen sich differenzierte Losungs-
ansétze auf:

Vorab ist bei jeder Beteiligung die Frage zu kldren, ob iiberhaupt eine
Kantonsvertretung entsandt werden soll. Nur falls dies bejaht wird, ist zu
bestimmen, wer als Vertretung bestellt werden soll. Entscheidungen sollen
dabei auf der ihrer Bedeutung angemessenen Stufe der Hierarchie fallen.

Zur Bestimmung der Kantonsvertretung konnen folgende Unterschei-
dungsmerkmale beigezogen werden:

— Je wichtiger die Vertretung 6ffentlicher Interessen ist, desto eher sollten
diese durch ein Mitglied der Regierung oder der Verwaltung direkt ein-
gebracht werden.

— Je mehr eine Aufgabe aus der staatlichen Verantwortung entlassen wer-
den soll, desto eher ist es angebracht, auf eine direkte Kantonsvertretung
zu verzichten. Durch die Mandatierung von sachverstdandigen Privatper-
sonen konnen Interessenkonflikte effektiv vermieden werden. Jedoch
wird damit die Verbindung zum Kanton stark gelockert und diesen Per-
sonen fehlt der spezifische staatliche Hintergrund, was eine Vernetzung
bzw. Koordination mit der Verwaltung erschwert und nicht im Interesse
des Kantons sein kann.
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— Je stirker eine verselbststdndigte Organisation dem direkten staatlichen
Einfluss entzogen werden soll, desto grossere Zuriickhaltung ist im Hin-
blick auf eine Kantonsvertretung angebracht.

Die Mitglieder der Regierung sollten nur dann in strategischen Fiithrungs-
gremien von Beteiligungen mitwirken, wenn Entscheidungen von volkswirt-
schaftlicher, politischer und grosser finanzieller Tragweite zu féllen sind.
Zur Vermeidung von potenziellen, unmittelbaren Interessenskonflikten, die
sich aufgrund der Ndhe zu den behandelnden Fragen ergeben, soll nicht die
Vorsteherin oder der Vorsteher des jeweiligen Fachdepartements, das die
Leistungsauftragsfunktion wahrnimmt, Einsitz nehmen. So kann es auf-
grund der dualen Stellung des Staates mit einer Leistungsauftrags- und einer
Finanzbeteiligungsfunktion zu einem Interessenskonflikt fithren, wenn die
Vorsteherin oder der Vorsteher des Fachdepartements, welche bzw. welcher
zustiandig fiir den Leistungseinkauf (z. B. als Beitragszahler) ist, gleichzeitig
als Kantonsvertretung im strategischen Fiithrungsgremium der Beteiligung
(Beitragsempfinger) Einsitz nimmt.

In den anderen Fillen sind sachverstindige Privatpersonen oder in Aus-
nahmefillen Angehorige der Verwaltung mit der Vertretung des Kantons zu
beauftragen und zu verpflichten, die zustdndigen Regierungsmitglieder pe-
riodisch zu informieren und vor wichtigen Entscheidungen mit diesen Riick-
sprache zu nehmen. Die Pflichten der Kantonsvertretungen kann die Regie-
rung, wenn es zweckdienlich ist, in individuellen Mandatsvertragen regeln.

Grundsatz Nr. 5: Kantonsvertretung bei privatrechtlichen Beteiligungen

Kantonsvertretungen werden nur bestimmt, wenn das kantonale Inte-
resse ausgewiesen ist. Mitglieder der Regierung nehmen zukiinftig nur
dann neu in strategischen Fithrungsgremien Einsitz, wenn wesentliche
kantonale Interessen betroffen sind. Das konnen Entscheidungen von
volkswirtschaftlicher, politischer oder grosser finanzieller Tragweite sein.

In den {iibrigen Fillen werden zur Vertretung der Eigentiimerinteressen
Privatpersonen oder in Ausnahmefillen Angehorige der Verwaltung be-
auftragt. Bisherige Kantonsvertretungen sind von diesem Grundsatz aus-
genommen.

Die Regierung kann zur Regelung der Pflichten mit den Kantonsvertre-
tungen Mandatsvertrdge abschliessen.
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c) Anforderungsprofil an das strategische Fiihrungsgremium

Der fachlichen und personellen Zusammensetzung der strategischen
Fithrungsgremien ist eine besondere Bedeutung zuzumessen. Dies bedingt,
dass ausgehend von den Aufgaben und Herausforderungen definiert wird,
welche fachlichen und personellen Anforderungen an die Fithrungsgremien
zu stellen sind, damit die zukiinftigen Aufgaben am besten gemeistert wer-
den konnen. Das entsprechende Anforderungsprofil beschreibt einen Ide-
alzustand. Es besteht das Ziel, bei der Bestellung der Gremien diesen zu
einem moglichst hohen Grad zu erreichen. Es gibt auch zu bedenken, dass
die Beriicksichtigung der Unvereinbarkeitsregeln das Rekrutierungspoten-
tial schmélert und sich dadurch Einschriankungen ergeben.

Ein Anforderungsprofil soll nach Auffassung der Regierung Anforde-
rungen sowohl an das strategische Fithrungsgremium als Ganzes als auch an
die einzelnen Mitglieder des strategischen Fiihrungsgremiums vorsehen, wie
zum Beispiel:

Anforderungen an das strategische Fithrungsgremium als Ganzes:
— Vorhandensein von relevanten Branchenkompetenzen
— Sozialkompetenzen und Personlichkeitskompetenzen
— Besetzung aller relevanten Teamrollen
— Vorhandensein von rechtlichem und betriebswirtschaftlichem Fachwissen
— Kenntnisse der Biindner Politik und Biindner Wirtschaft

Anforderungen an die einzelnen Mitglieder des strategischen Fiithrungs-

gremiums:

— Identifikation mit dem Unternehmenszweck

— Ausreichende zeitliche Verfiigbarkeit

— Keine finanziellen, personellen und materiellen Interessenkonflikte oder
Abhingigkeiten

— Gute Reputation/einwandfreier Charakter

— Vorhandensein von relevanten Branchen- und Sozialkompetenzen

— Vorhandensein von aktuellem Fachwissen

— Allgemeines und praxiserprobtes volks- und betriebswirtschaftliches
Wissen und Verstdndnis, Fahigkeit zu prospektivem, innovativem und
strategischem Denken

— Analysefahigkeit und Urteilsvermogen

— Fiihrungs-/Managementerfahrung

Um die notwendigen Kompetenzen zu erhalten, hat das strategische Fiih-
rungsgremium selbst fiir eine regelmissige Weiterbildung seiner Mitglieder

zu sorgen.
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Das Anforderungsprofil ist sinngeméss auch bei der Bestimmung von
Kantonsvertretungen in strategischen Fithrungsgremien der iibrigen Betei-
ligungen anzuwenden.

Grundsatz Nr. 6:
Anforderungsprofil fiir die strategischen Fiihrungsgremien

Die Regierung wendet fiir die personelle Besetzung der strategischen
Fithrungsgremien der selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten
und bei der Auswahl der Kantonsvertretungen in den strategischen Fiih-
rungsgremien der iibrigen Beteiligungen ein Anforderungsprofil an.

3. Konstituierung der strategischen Fiihrungsebene

Die Konstituierung der strategischen Fithrungsebene ist bei den selbst-
standigen offentlich-rechtlichen Anstalten heute sehr unterschiedlich ausge-
staltet: Bei der GKB bestimmt z.B. die Regierung als Wahlbehorde neben
den einzelnen Mitgliedern auch die Présidentin oder den Présidenten und
die Vizeprasidentin oder den Vizeprasidenten. Demgegeniiber wihlt die
Verwaltungskommission der KPG die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
selbst oder bei der GVG wird neben den Mitgliedern die Prisidentin oder
der Prasident durch die Regierung bestimmt.

Aufgrund der grossen Bedeutung der Stellung der Prisidentin bzw. des
Prisidenten an der Spitze des strategischen Fiihrungsorgans ist die Wahl der
Présidentin oder des Prisidenten durch das Wahlgremium und damit die
Regierung naheliegend.

Zudem besteht die Moglichkeit, dass die Préasidentin bzw. der Prisident in
den Ausstand treten muss oder ausféllt. Fiir solche Fille ist die vorgingige Be-
stimmung einer Vizeprisidentin oder eines Vizeprisidenten von Vorteil. Ob-
wohl diese Kompetenz sowohl dem Wahlgremium als auch dem strategischen
Fiihrungsorgan iibertragen werden konnte, ist eine einheitliche Lésung, wo-
nach die Regierung auch die Vizeprésidentin oder den Vizeprésidenten wéhlt,
vorzuziehen. Daher ist zukiinftig vorzusehen, dass sowohl die Présidentin oder
der Prasident und die Vizeprésidentin oder der Vizeprésident einer selbststan-
digen offentlich-rechtlichen Anstalt von der Regierung bestimmt werden.
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Grundsatz Nr. 7: Konstituierung der strategischen Fiihrungsebene

Die Regierung soll neben den Mitgliedern des strategischen Fithrungs-
gremiums der selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten auch die
Prasidentin oder den Présidenten und die Vizeprisidentin oder den Vize-
prasidenten bestimmen konnen.

4. Abwahl von Mitgliedern der strategischen Fiihrungsebene

Die von der Regierung gewihlten Mitglieder der strategischen Fithrungs-
ebene konnen heute nicht vor Ablauf der Amtsperiode abgewéhlt werden.
Bei allen selbststiandigen offentlich-rechtlichen Anstalten sollte jedoch die
Regierung als Wahlbehorde in Ausnahmefillen die Moglichkeit haben, die
Mitglieder der strategischen Fithrungsebene jederzeit unabhingig von der
Amtsdauer bei Vorliegen von wichtigen Griinden abberufen zu konnen.
Wichtige Griinde sind zum Beispiel dann gegeben, wenn vorsétzlich oder
grobfahrlissig Amtspflichten schwer verletzt werden, das Mitglied die Fiahig-
keit, das Amt auszuiiben, auf Dauer verloren hat oder wegen eines Verbre-
chens rechtskriftig verurteilt wurde oder wenn jeder andere Umstand, der
nach Treu und Glauben fiir den Kanton die Fortsetzung der Mitgliedschaft
des Betroffenen im strategischen Fiihrungsgremium unzumutbar macht,
eintrifft. Das Verfahren der Abberufung ist neu zu regeln, wobei den Betrof-
fenen insbesondere vorgéngig das rechtliche Gehor zu gewéhren ist. Die Ab-
berufung soll auch dann rechtsgiiltig sein, wenn gerichtlich festgestellt wird,
dass kein wichtiger Grund vorlag.

Grundsatz Nr. 8:
Abwahl von Mitgliedern der strategischen Fiihrungsebene

Die Regierung soll die Moglichkeit haben, Mitglieder der strategischen
Fithrungsebenen der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten bei
Vorliegen von wichtigen Griinden jederzeit unabhéngig von der Amts-
dauer abberufen zu konnen.

5. Amtsperiode, Alters- und Amtszeitbeschrinkungen

In der Regel betrigt die Amtsdauer fiir die Mitglieder der strategischen
Fithrungsgremien bei den selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten
vier Jahre. Obwohl andernorts eine ordentliche Amtsdauer von lediglich
zwei bis drei Jahren bevorzugt wird und beim Aktienrecht eine einjahrige
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Amtsdauer diskutiert wird, will die Regierung an der bisherigen Praxis in
Anlehnung an Art. 4 der Verordnung fiir die nebenamtlichen Mitarbeiten-
den des Kantons Graubiinden (BR 170.420) bzw. in der Regel an der bishe-
rigen vierjahrigen Amtsdauer festzuhalten. Damit kann dem Anspruch des
Kantons nach Kontinuitét in strategischen Fiihrungsorganen und ldngerfris-
tigem Denken und Engagement am besten gerecht werden.

Grundsatz Nr. 9: Amtsperiode fiir Mitglieder der strategischen
Fiihrungsebene

Die Amtsperiode fiir Mitglieder der strategischen Fiihrungsebene betrégt
in der Regel vier Jahre.

Die Regierung zeigte sich in ihrer Antwort zum Auftrag Christoffel-
Casty betreffend Amtszeit- und Altersbeschridnkung fiir Bankritinnen oder
Bankréte vom 18. Juni 2005 zur Priifung dieser Frage bereit. Die Priifung
einer Amtszeit- und Altersbeschriankung sollte nach Auffassung der Regie-
rung alle Gremien und Kommissionen einbeziehen, in welchen Mitglieder
des Grossen Rates und andere Personen von ausserhalb der Verwaltung
Einsitz nehmen.

Die Verordnung fiir die nebenamtlichen Mitarbeitenden des Kantons
Graubiinden sieht in Art. 8 Abs. 1 eine Altersbeschrinkung vor. Danach
wird die Altersgrenze am Ende des Geburtsmonats, in welchem das 70. Al-
tersjahr erfiillt wird, erreicht. Eine Amtszeitbeschrankung ist nicht vorgese-
hen. Die Ubernahme dieser Regelung als Grundsatz fiir die Mitglieder von
Gremien, welche nicht als nebenamtliche Mitarbeitende der Verwaltung gel-
ten, erscheint sinnvoll.

Grundsatz Nr. 10: Alters- und Amtszeitbeschrinkungen

Als generelle Altersbeschrankung gilt das erreichte 70. Altersjahr. Auf
eine in Jahren festgelegte Amtszeitbeschrankung wird verzichtet. Bei
jeder Wiederwahl ist jedoch die Zusammensetzung zu iiberpriifen. Die
Nachfolgeplanung ist rechtzeitig vorzunehmen.

6. Wechsel von der operativen in die strategische Fiihrungsebene

In der Wirtschaft kommt es immer wieder vor, dass langjahrige Mitglie-
der der operativen Fiithrungsebene direkt in die strategische Fithrungsebene
wechseln. Da die Gefahr besteht, dass die eigene langjidhrig aufgebaute ope-
rative Hinterlassenschaft nicht mit der gleichen kritischen Sorgfalt betrachtet
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wird wie eine fremde, sollten solche Wechsel unterbleiben. Ebenso untersagt
sind Doppelmandate, wonach die gleiche Person gleichzeitig Mitglied der
strategischen und der operativen Fiihrungsebene ist. Obwohl beim Kanton
bisher keine solchen Situationen vorlagen, sollen diese im Sinne der Public
Corporate Governance angesprochen werden.

Grundsatz Nr. 11:

Wechsel von der operativen in die strategische Fiihrungsebene

Der direkte Wechsel von der operativen Fiihrungsebene in die strategi-
sche Fiihrungsebene ist abzulehnen. Doppelmandate auf strategischer
und operativer Fiithrungsebene sind hochstens fiir eine Ubergangslosung
zuléssig.

7. Aufgaben und Kompetenzen der strategischen Fiihrungsebene

Fiir die selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten sollen die unde-
legierbaren Aufgaben der strategischen Fiihrungsebene zukiinftig in den je-
weiligen Spezialgesetzgebungen oder in einem generellen Erlass festgehalten
werden. Dazu gehoren in Anlehnung an die privatrechtliche Bestimmung
von Art. 716a OR die Oberleitung, die Finanzplanung und Finanzkontrolle,
die Ernennung bzw. Abberufung und Uberwachung der Geschéftsleitung
sowie der Erlass eines Organisationsreglements. Fiir die privatrechtlichen
Unternehmen braucht es keine zusétzlichen Regelungen, da die Bestimmun-
gen des Obligationenrechts massgebend sind.

Grundsatz Nr. 12:

Aufgaben und Kompetenzen der strategischen Fiihrungsebene

Fiir die selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten sollen die unde-
legierbaren Aufgaben der strategischen Fiihrungsebene in den Spezialge-
setzen oder in einem generellen Erlass festgehalten werden.

8. Interessenkollisionen und Ausstandsregelung

Mit der Umsetzung des Grundsatzes Nr. 4 «Kantonsvertretung bei selbst-
stdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten» konnen mogliche Interessenkol-
lisionen wesentlich reduziert werden. Trotzdem lassen sich in den offentli-
chen Unternehmen wie in der Privatwirtschaft Interessenkollisionen nicht
ginzlich vermeiden. Fiir diese Fille sind Ausstandsregelungen festzulegen.
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Beispielsweise in Art. 26b des GKBG ist der Ausstand explizit geregelt. In
anderen Spezialgesetzen fiir die selbststdndigen offentlich-rechtlichen An-
stalten finden sich keine solchen Bestimmungen. Andere selbststindige
offentlich-rechtliche Anstalten haben dies im Organisationsreglement gere-
gelt.

Grundsatz Nr. 13: Interessenkollisionen und Ausstandsregelungen

Der Ausstand bei Interessenkollisionen ist in den Spezialgesetzen fiir die
selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten oder von der strategi-
schen Fithrungsebene im Organisationsreglement zu regeln.

9. Vergiitungen der strategischen Fiihrungsebene

Die Vergiitungen der strategischen Fiihrungsgremien sind ein Thema,
mit welchem sich die GPK seit der Uberweisung ihres Kommissionsauf-
trags mehrmals auseinander gesetzt hat. Die GPK erwartet von der Regie-
rung, dass neben der Transparenz auch die Hohe der Vergiitung, allenfalls
unter Festlegung einer Bandbreite, im Bericht der Regierung thematisiert
wird. Diesem Anliegen kann Rechnung getragen werden. Da die Regie-
rung Wahlbehorde des strategischen Fithrungsgremiums ist, soll auch des-
sen Entschiddigung von der Regierung festgelegt werden. Eine Festlegung
durch das strategische Fithrungsgremium in eigener Sache ist aus Sicht einer
Good Governance abzulehnen. In der Revision des Gesetzes iiber die Ge-
biudeversicherung im Kanton Graubiinden wurde diese Regelung bereits
umgesetzt (Botschaft Heft Nr. 11/2009-2010, S. 487, vgl. Art. 4 Abs. 1 lit.f
GebVG, vom Grossen Rat am 15. Juni 2010 beschlossen). Die Vergiitungen
der Verwaltungskommissionen der KPG und der SVA werden ebenso be-
reits heute von der Regierung festgelegt, nicht aber die diesbeziiglichen Ver-
giitungen bei der PDGR und der GKB. In Zukunft soll die Regierung die
Vergiitungen jeweils auf Antrag des strategischen Fithrungsorgans oder nach
Riicksprache mit demselben festlegen.

Grundsatz Nr. 14: Vergiitungen der strategischen Fiihrungsebene

Die Regierung soll zukiinftig die Vergiitungen der strategischen Fiih-
rungsgremien der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten auf de-
ren Antrag festlegen. Dabei sind neben den brancheniiblichen Standards
und der mit der Funktion verbundenen Arbeitsbelastung auch die Anfor-
derungen und die Verantwortung der Tétigkeit zu beriicksichtigen.
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10. Vorgaben in Bezug auf Effizienz

Fiir eine effiziente und effektive Arbeitsweise sollte das strategische Fiih-
rungsgremium in der Regel nicht mehr als sieben Mitglieder umfassen. Dies
entspricht dem modernen Fithrungsprinzip, mit schlanken Gremien zu ope-
rieren. Eine Ausnahme stellt die Verwaltungskommission der KPG mit zehn
Mitgliedern dar, welche sich aufgrund der Bundesgesetzgebung paritétisch
zusammen zu setzen hat.

Im Swiss Code wird empfohlen, dass Verwaltungsrite einer Aktienge-
sellschaft mindestens viermal im Jahr zusammenkommen sollen. Diese
Vorgabe kann fiir die selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten des
Kantons tibernommen werden. Dabei gilt es zu bedenken, dass dies lediglich
eine minimale Vorgabe darstellt und dass der effektive Sitzungsrhythmus
bei den verschiedenen Unternehmen entsprechend der Aufgaben sehr unter-
schiedlich sein kann.

Grundsatz Nr. 15:

Vorgaben in Bezug auf Effizienz der strategischen Fiihrungsebene

Das strategische Fithrungsgremium der selbststdndigen offentlich-rechtli-
chen Anstalten soll in der Regel nicht mehr als sieben Mitglieder umfas-
sen und in der Regel mindestens viermal im Jahr zusammen kommen.

11. Verantwortlichkeit und Haftung
a) Allgemeines

Der Kanton ist in den leitenden Organen von zahlreichen Aktiengesell-
schaften, Genossenschaften und Stiftungen vertreten. In den Datenblittern
zu ausgewihlten Beteiligungen (vgl. Anhang C) sind bestehende Kantons-
vertretungen ersichtlich. Im Zusammenhang mit den Beteiligungen und
den Kantonsvertretungen stellen sich verschiedene Fragen zur Verantwort-
lichkeit und Haftung, die je nach Rechtsform, nach Art der dienstlichen
Téatigkeit und beziiglich Betrachtung des Aussen- oder Innenverhéltnisses
unterschiedlich zu beantworten sind. Zum grundsétzlichen Verhiltnis von
Staatshaftungsrecht und Zivilrecht ist festzuhalten, dass das Gemeinwesen
im Rahmen der Staatshaftung nur haftet, wenn der Schaden bei der Aus-
iibung dienstlicher Tétigkeiten, die indessen keine gewerblichen Tétigkeiten
darstellen, verursacht wird. Andernfalls ist Zivilrecht anwendbar (vgl. Bot-
schaft der Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr. 11/2006-2007, S. 1360).
Spezialgesetzliche Regelungen bleiben zudem vorbehalten.
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b) Versicherungsschutz

Regierungsmitglieder, kantonale Angestellte und Dritte nehmen als
Kantonsvertreter regelméssig Einsitz in Verwaltungsrédten und Aufsichtsgre-
mien. Kommt es in diesem Zusammenhang zu einem Schadenfall, kénnen
sowohl der Kanton selbst als auch die Kantonsvertretungen mit einer ent-
sprechenden Schadenersatzforderung konfrontiert werden. Der Kanton hat
dazu eine Betriebshaftpflicht-Versicherung abgeschlossen. Darin mitversi-
chert sind zurzeit nur die amtierenden Mitglieder der Regierung. Versichert
sind Vermogensschiden bis zu 1 Mio. Franken aus ihrer Tétigkeit als
— Verwaltungsrat von Aktiengesellschaften (Art. 620 ff. OR), sofern es sich

nicht um eine borsenkotierte Unternehmung handelt;

— Mitglied der Verwaltung von Genossenschaften (Art. 828 ff. OR);

— Stiftungsrat von Stiftungen (Art. 80 ff. ZGB, gilt nicht fiir Personalvor-
sorgeeinrichtungen);

— Mitglied des Vorstands eines im Handelsregister eingetragenen Vereins.

Dabei gibt es zusitzliche Einschrankungen. Der Versicherungsschutz be-
steht z.B. nur fiir Mitglieder eines mehrkopfigen Verwaltungsrates, wobei
wiederum kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherte iiber eine
kollektive Versicherung fiir Organe versichert ist oder als Prasident oder De-
legierter amtet. Zudem gibt es vereinzelte Beteiligungen, die bereits selbst
eine Organhaftpflichtversicherung fiir ihre Organe abgeschlossen haben.

Aufgrund dieser eingeschriankten und unvollstindigen Versicherungslo-
sung beabsichtigt die Regierung die generelle Uberpriifung der Versiche-
rungsdeckung. Dabei ist der Versichertenkreis neu zu definieren und die
bestehende Versicherungslosung umfassend zu iiberdenken. Der Abschluss
einer separaten Organhaftpflichtversicherung durch den Kanton soll von der
Regierung ebenfalls gepriift werden.

D. Grundsitze zur Kontrolle
1. Offenlegung der Vergiitungen

Der Grosse Rat beméngelte in der Vergangenheit bei der Kenntnisnahme
der Geschiftsberichte der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten
die uneinheitliche Praxis der Offenlegung der Beziige der Fithrungsorgane.
Die GPK forderte ihrerseits eine verbesserte Transparenz in Bezug auf die
Entschidigungen der Fithrungsorgane und betrachtet diese als zwingendes
Element eines Regelwerks zur Corporate Governance. Auf Wunsch der GPK
erliess deshalb das Departement fiir Finanzen und Gemeinden in Absprache
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mit der GPK im Jahr 2008 Vorgaben an die selbststandigen o6ffentlich-recht-
lichen Anstalten zur Offenlegung der Vergiitungen an die Entscheidungstra-
ger im Geschéftsbericht.

Demnach sind fiir das strategische Fithrungsgremium detaillierte Anga-
ben zu den festen Entschddigungen, Erfolgsbeteiligungen, Spesen und Sozi-
alleistungen fiir das Prisidium und die einzelnen Mitglieder sowie zusétzli-
che Entschiddigungen im Rahmen von Drittauftrigen/Beratungsmandaten
aufzufiihren. Das operative Fithrungsgremium hat gegeniiber der GPK und
der Regierung ebenfalls seine Vergiitungen offen zu legen. Hingegen gilt als
Einschrinkung, dass im Geschiftsbericht die Vergiitungen nur dann offen
zu legen sind, wenn sie von den Regelungen der kantonalen Personalgesetz-
gebung abweichen.

Grundsatz Nr. 16: Offenlegung der Vergiitungen

Die Vergiitungen des strategischen Fithrungsgremiums der selbststdndi-
gen oOffentlich-rechtlichen Anstalten sind im Geschéftsbericht, jene des
operativen Fiihrungsgremiums mindestens gegeniiber der Geschéftsprii-
fungskommission und der Regierung nach von der Regierung definierten
Regeln offenzulegen.

2. Auskunftsrecht des Aufsichtsorgans respektive der
kantonalen Oberaufsicht

Damit die Regierung ihre Eigentiimer- und Aufsichtsfunktion bei den
selbststandigen offentlich-rechtlichen Anstalten umfassend wahrnehmen
kann, muss sie iiber die entscheidenden internen Vorginge informiert sein,
um die ihr und nur ihr zukommenden obersten Entscheide (z.B. Wahl der
Mitglieder des strategischen Fiithrungsgremiums, Genehmigung des Jahres-
berichts und der Jahresrechnung) sachgemiss treffen zu konnen.

Es sollte im Normalfall geniigen, dass dem Eigner sowohl ein direktes
(via strategisches Fiihrungsorgan) als auch ein indirektes (via Revisions-
stelle) und umfassendes Aufsichtsrecht zukommt. Gerade in heiklen unter-
nehmerischen Situationen stellt sich jedoch die Frage nach dem Auskunfts-
recht des Eigners.

Die Regierung erliess fiir die Aufsicht iiber die GKB ein eigenes Auf-
sichtskonzept. Darin regelte die Regierung auch die konkrete Ausgestaltung
ihrer Auskunftsrechte. Sie verpflichtete den Bankrat, der Regierung die fiir
die Aufsicht relevanten Informationen friih- bzw. rechtzeitig zukommen zu
lassen und sie iiber besondere Vorkommnisse und dazu getroffene Massnah-
men zu informieren. Es handelt sich also um eine Bringschuld des strategi-
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schen Fithrungsorgans der Beteiligung. Das Auskunftsrecht wird auch im
Rahmen der institutionalisierten regelméssigen Gespridche mit der Bank-
spitze und der Revisionsstelle beansprucht. Zudem kann die Regierung bei
Bedarf von der externen Revisionsstelle einen zusitzlichen Bericht einver-
langen, in welchem — im Falle der GKB unter Wahrung des Bankgeheimnis-
ses —spezielle Geschifte oder Bereiche beurteilt werden.

Die Aufsichtsinstrumente sind generell auf den Normalbetrieb ausgelegt.
Bei wichtigen Ereignissen und Entwicklungen in finanzieller, politischer
oder risikorelevanter Hinsicht sollen die Kantonsvertretungen deshalb in
Zukunft verpflichtet werden, dem Fachdepartement unverziiglich Bericht
zu erstatten. Das Fachdepartement informiert darauf die Regierung, welche
auf dessen Antrag weitere Massnahmen beschliesst.

Im Rahmen ihrer parlamentarischen Oberaufsicht macht die zustédndige
Geschiftspriifungskommission des Grossen Rates heute von ihrem direkten
Auskunftsrecht beispielsweise bei der Graubiindner Kantonalbank im Rah-
men ihres jdhrlichen Informationsbesuchs mit Bankrat und Geschéftsleitung
oder bei ihren Treffen mit RhB-Delegationen Gebrauch.

Eine Einschrinkung in Bezug auf das Auskunftsrecht ist bei Aktienge-
sellschaften aufgrund des Bundesrechts zu machen. Die aktienrechtlichen
Vorschriften zur Gleichbehandlung der Aktionidre lassen es nicht zu, dass
eine einzelne Aktionidrin oder ein einzelner Aktiondr umfassender mit In-
formationen versorgt wird als die anderen Aktiondre. Bei borsenkotierten
Gesellschaften (z.B. GKB) ist zudem die Einhaltung der Vorschriften iiber
die Ad-hoc-Publizitédt zu beachten. Danach hat die Aktiengesellschaft bzw.
die GKB mit Partizipationsscheinen bei wichtigen Ereignissen umgehend
alle Aktionédre bzw. Partizipanten gleichermassen zu informieren. Es wiirde
aufgrund des iibergeordneten Rechts nicht angehen, der Regierung oder
dem Grossen Rat einen zeitlichen Informationsvorsprung zu verschaffen,
sofern dadurch die Interessen Dritter beeintrichtigt wiirden.

Grundsatz Nr. 17: Auskunftsrechte

Die Regierung regelt je nach Bedarf in einem eigenen Aufsichtskonzept
pro selbststiandige offentlich-rechtliche Anstalt die ihr zustehenden Aus-
kunftsrechte und die Informationspflichten der strategischen Fiihrungs-
ebene gegeniiber dem Kanton.
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3. Rechnungslegungsvorschriften

Das Departement fiir Finanzen und Gemeinden erliess in den Jahren
2006 und 2007 verschiedene Weisungen an die selbststindigen offentlich-
rechtlichen Anstalten bzw. subventionierten Institutionen fiir die Erstellung
der Jahresrechnungen sowie Vorgaben fiir die Rechnungslegung. Ziel war
u.a. eine verbesserte Transparenz und Vergleichbarkeit der Jahresrechnun-
gen sowie die Abstimmung der Kantonsbeitrdge in den Jahresrechnungen
der Anstalten und subventionierten Institutionen mit der Staatsrechnung.

Rechnungslegungsvorschriften bei Beteiligungen bilden auch Bestandteil
der Corporate Governance. Die Grundsitze zur Vorgabe von Rechnungsle-
gungsstandards sollen bei der Einfithrung von HRM2 bzw. der dazu erfor-
derlichen Revision des FFG geregelt werden. Zusétzliche Vorgaben konnen
auch in den Spezialgesetzen aufgenommen werden. Im revidierten GebVG
wurde die Kompetenz zur Festlegung der Grundsitze der Rechnungslegung
der Regierung zugewiesen (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. d GebVG). Bei der GVG
sieht die Regierung vor, dass die Rechnungslegung gemaéss den von der Stif-
tung fiir Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) er-
lassenen Grundsitzen fiir Gebdudeversicherer erfolgt. Der entsprechende
Standard Nr. 41 wird von Swiss GAAP FER auf den 1. Januar 2012 in Kraft
gesetzt.

Bei der Gewidhrung von Beitrigen konnen heute schon Auflagen und Be-
dingungen auferlegt werden (Art. 33 FFG). Zur Transparenz und Vergleich-
barkeit sowie zur Unterstiitzung bei Subventionsbemessungspriifungen kann
die Regierung bei Empfingern von wesentlichen Beitrdgen die Einhaltung
bestimmter Rechnungslegungsvorschriften verlangen (z.B. Swiss GAAP
FER). Diesbeziigliche Vorgaben sollen in Zukunft gepriift werden.

Grundsatz Nr. 18: Rechnungslegungsvorschriften

Die Regierung bezeichnet vorbehiltlich von spezialgesetzlichen bzw.
privatrechtlichen Vorschriften das fiir die Beteiligungen anzuwendende
Regelwerk. Sie kann die Gewdhrung von Beitrdgen von der Einhaltung
bestimmter Rechnungslegungsvorschriften abhéngig machen.

4. Wahl der Revisionsstelle und Anforderungen an die Revision

Mit den seit dem 1. Januar 2008 giiltigen Bestimmungen des Obligatio-
nenrechts zur Revisionspflicht sowie mit den Vorschriften des Revisions-
aufsichtsgesetzes (RAG, SR 221.302) wurde ein differenziertes System fiir
die Priifung der Jahresrechnungen von juristischen Personen eingefiihrt. Es
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beriicksichtigt die Grosse und Bedeutung einer Unternehmung, ist aber mit
wenigen Ausnahmen rechtsformunabhidngig und gilt somit fiir die Aktien-
gesellschaften (AG), die Gesellschaften mit beschréankter Haftung (GmbH),
Vereine und Stiftungen.

Das Obligationenrecht unterscheidet zwischen der ordentlichen und der
eingeschriankten Revision. Gesellschaften, die gemiss den gesetzlichen Kri-
terien nicht der ordentlichen Revision unterstehen, sind der eingeschriankten
Revision zu unterziehen. Die Differenzierung erfolgt im Priifungsumfang,
im Priifungsansatz und in der Berichterstattung der Revisionsstelle.

Der Kanton ist an zahlreichen privatrechtlichen Unternehmungen und In-
stitutionen beteiligt, welche vom Geltungsbereich des neuen Revisions- und
Revisionsaufsichtsrechts erfasst werden. Ebenfalls den neuen Vorschriften
unterliegen zahlreiche subventionierte Institutionen des Privatrechts, welche
wesentliche Beitrdge vom Kanton erhalten.

Bei verschiedenen selbststindigen Offentlich-rechtlichen Anstalten des
Kantons (GKB, SVA, KPG) gibt es regulatorische Spezialvorschriften des
Bundes (FINMA, BSV, BVG-Aufsichtsbehorden), welche in gewissen Be-
reichen von den Revisionsvorschriften des Obligationenrechts abweichen.
In der Regel gehen die Anforderungen der Aufsichtsbehérden des Bundes
weiter und sie sind strenger als die generellen obligationenrechtlichen Be-
stimmungen.

Nachdem in den Beteiligungen 6ffentliche Mittel (Steuergelder) investiert
sind, ist es aus Sicht des Kantons aus Transparenzgriinden gerechtfertigt,
Mindestanforderungen an die Finanzaufsicht zu stellen. Aus diesem Grund
ist das sogenannte «Opting-out» (Verzicht auf die eingeschriankte Revision)
keine Variante fiir den Kanton.

Neben den Beteiligungen des Kantons gibt es zahlreiche subventionierte
Institutionen, welche jahrlich wiederkehrende Beitrdge erhalten. Bei privat-
rechtlichen Institutionen mit wesentlichen Kantonsbeitrégen ist es einerseits
zur Interessenwahrung des Kantons und andererseits zur Unterstiitzung und
Vereinfachung der Subventionsbemessungspriifungen angezeigt, als Voraus-
setzung fiir die Beitragsgewdhrung mindestens eine eingeschrinkte Revi-
sion zu verlangen.

In Beriicksichtigung dieser Grundsitze beschloss die Regierung (Proto-
koll Nr. 553 vom 14. Juni 2010), dass der Kanton ab dem Geschéftsjahr 2011
bei seinen Beteiligungen an Aktiengesellschaften, Genossenschaften und
Gesellschaften mit beschrankter Haftung sowie bei privatrechtlichen Insti-
tutionen mit jéhrlich wiederkehrenden Beitrdgen des Kantons von iiber
300000 Franken mindestens eine eingeschriankte Revision verlangt, soweit
das Obligationenrecht (Art. 727ff. OR) dies zulédsst. Bei selbststdndigen 6f-
fentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons wird die Revisionspflicht nach
den einschldgigen Vorschriften des Obligationenrechts festgelegt. Regula-
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torische Spezialvorschriften des Bundes (FINMA, BSV, BVG-Aufsichtsbe-
horden) gehen vor, sofern diese iiber die Revisionsanforderungen von Art.
727ff. OR hinausgehen. Gleichzeitig soll die Regierung die Revisionsstelle
der selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten wéhlen, wobei die An-
forderungen des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG, SR 221.302) Anwendung
finden sollen.

Bei der Wahl der Revisionsstelle soll eine Rotationspflicht eingehalten
werden. Nach neuem Revisionsrecht darf bei ordentlichen Revisionen die
Person, welche die Revision leitet, ein Mandat lingstens wihrend sieben
Jahren ausfiihren. Sie darf das gleiche Mandat erst nach einem Unterbruch
(Abkthlfrist) von drei Jahren wieder aufnehmen (Art. 730 a Abs. 2 OR).
Die Pflicht zur Rotation bezieht sich somit nicht auf die Revisionsstelle
(sogenannte externe Rotation), sondern nur auf diejenige Person, welche
die Revision leitet (sogenannte interne Rotation). Keine Rotationspflicht
besteht fiir Revisionsunternehmen, die eingeschrinkte Revisionen durch-
fihren. Immerhin scheint eine allzu lange Beibehaltung des gleichen Revi-
sionsleiters auch bei KM U-Priifungskunden mit den Unabhéingigkeitsanfor-
derungen von Art. 729 Abs. 1 OR unvereinbar. Es ist angezeigt, iiber den
gesetzlichen Mindeststandard hinaus eine generelle externe Rotationspflicht
—auch bei der eingeschrinkten Revision — einzuhalten.

Grundsatz Nr. 19:
Wahl der Revisionsstelle und Anforderungen an die Revision

Bei den selbststindigen Offentlich-rechtlichen Anstalten soll die Regie-
rung die Revisionsstelle wihlen. Die Anforderungen an die Revision
richten sich nach dem Obligationenrecht.

Die Regierung verlangt bei den Beteiligungen sowie beitragsberechtigten
privatrechtlichen Institutionen mit jahrlich wiederkehrenden Beitrdgen
des Kantons von iiber 300000 Franken mindestens eine eingeschriankte
Revision. Ein Opting-out ist ausgeschlossen.

Bei der Wahl der Revisionsstelle ist auf eine angemessene Rotation zu
achten.
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5. Risikomanagement und Internes Kontrollsystem
a) Bei den Beteiligungen

Das vorstehend erwéhnte privatrechtliche Revisionsrecht verlangt von je-
der Gesellschaft — unabhingig von deren Grosse und Risikosituation — eine
Risikobeurteilung durch das strategische Fithrungsgremium. Die Revisions-
stelle muss zudem bei einer ordentlichen Revision die Existenz eines Inter-
nen Kontrollsystems (IKS) bestdtigen.

Beim IKS handelt es sich um die Gesamtheit aller vom Verwaltungsrat
und der Geschiftsleitung angeordneten Vorgidnge, Methoden und Mass-
nahmen (Kontrollmassnahmen), die dazu dienen, einen ordnungsgemaissen
Ablauf des betrieblichen Geschehens sicherzustellen. Die organisatorischen
Massnahmen der internen Kontrolle sind in die Betriebsabldufe integriert,
das heisst, sie erfolgen arbeitsbegleitend oder sind dem Arbeitsvollzug un-
mittelbar vor- oder nachgelagert.

Die interne Kontrolle wirkt unterstiitzend bei
— der Erreichung der geschéftspolitischen Ziele durch eine wirksame und

effiziente Geschiaftsfiihrung
— der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften (Compliance)

— dem Schutz des Geschéftsvermogens

— der Verhinderung, Verminderung und Aufdeckung von Fehlern und Un-
regelmaéssigkeiten

— der Sicherstellung der Zuverléssigkeit und Vollstdndigkeit der Buchfiih-
rung

— der zeitgerechten und verldsslichen finanziellen Berichterstattung.

Es liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrates, das Unternehmen
und die Geschiftsleitung umfassend zu iiberwachen und sicherzustellen,
dass Risiken, die unternehmerische Ziele gefihrden konnen, rechtzeitig er-
kannt und angemessene Massnahmen eingeleitet werden. Daraus ldsst sich
unmittelbar ableiten, dass der Verwaltungsrat auch fiir die Schaffung eines
IKS verantwortlich ist. Die Ausgestaltung und die Steuerung des IKS sind
jedoch Aufgabe der Geschiftsleitung.

Fiir die selbststdandigen Offentlich-rechtlichen Anstalten ist es im Sinn ei-
ner Vorwegnahme einer bevorstehenden Entwicklung angezeigt, betreffend
Risikobeurteilung und IKS ebenfalls die privatrechtlichen Bestimmungen
anzuwenden, wie dies im Grundsatz Nr. 19 betreffend die Revisionsstelle
und die Revisionspflicht vorgesehen ist. In Analogie an den Verwaltungsrat
hat das strategische Fithrungsgremium eine Risikobeurteilung vorzuneh-
men. Im Falle der ordentlichen Revision soll die Revisionsstelle bestétigen,
dass ein IKS existiert.
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Grundsatz Nr. 20: Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Fiir die selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten gelten betreffend
Risikomanagement und Internes Kontrollsystem (IKS) die obligationen-
rechtlichen Bestimmungen. In Analogie zum Verwaltungsrat bei Aktien-
gesellschaften nimmt das strategische Fithrungsgremium die Risikobeur-
teilung vor. Falls die Anstalt gemédss Grundsatz Nr. 19 der ordentlichen
Revision untersteht, soll die Revisionsstelle bestdtigen, dass ein IKS exis-
tiert.

b) Bei den Departementen und Dienststellen

Das kantonale Finanzhaushaltsrecht enthilt im Gegensatz zum Bund
(Art. 50 Finanzhaushaltsverordnung, SR 611.01) keine Bestimmung, dass
der Kanton ein Risikomanagement zu fithren hat und im Anhang zur Staats-
rechnung eine Aussage zur Risikosituation und zum Risikomanagement zu
machen ist. Es besteht jedoch die Pflicht der Dienststellen, fiir ein zweck-
massiges IKS zu sorgen (Art. 50 Finanzhaushaltsverordnung, FHVO, BR
710.110). Die Finanzkontrolle ist fiir die Priifung der IKS zustandig (Art. 49
Abs. 1lit. b FFG).

Nachdem das HRM?2-Musterfinanzhaushaltsgesetz sowohl das Risi-
komanagement als auch das IKS im Grundsatz regelt werden diese beiden
Themenbereiche im Rahmen der HRM2-Einfiihrung bzw. der damit einher-
gehenden Revision des Finanzhaushaltsrechts zu 16sen sein. Uber den Gel-
tungsbereich des Finanzhaushaltsgesetzes werden auch die selbststdndigen
offentlich-rechtlichen Anstalten von diesen Bestimmungen erfasst werden.

6. Beteiligungscontrolling

Die Betreuung der einzelnen Beteiligungen soll in Wahrnehmung der
Leistungsauftragsfunktion weiterhin durch die fachlich zustdndigen Depar-
temente bzw. Dienststellen erfolgen. Damit wird die Einbindung und Ab-
stimmung mit dem jeweiligen Politikbereich gewédhrleistet und das notwen-
dige Fachwissen ist verfiigbar.

Bestimmte Aufgaben sind zentral und fiir alle Beteiligungen gebiindelt zu
erfillen. Es ist vorgesehen, dass die Zusammenfiihrung der relevanten Infor-
mationen zu einem Beteiligungsreporting sowie die finanziellen Transaktio-
nen mit Bezug auf die Eigentiimerrolle (Finanzbeteiligungsfunktion) durch
das Departement fiir Finanzen und Gemeinden ausgefiihrt werden. Die Fi-
nanzverwaltung wird als «Koordinationsstelle Beteiligungen» bestimmt.
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Das Beteiligungscontrolling darf jedoch nicht zu einem biirokratischen
Ausbau und einer zusétzlichen «Eigneradministration» der Verwaltung
fithren. Als Vorgabe soll deshalb gelten, dass das von der Regierung vorge-
schlagene Beteiligungscontrolling mit den bestehenden Personalressourcen
durchgefiihrt werden kann. Daran haben sich diese Regelungen zu messen.

Die Finanzkontrolle verglich die Regierungsbeschliisse fiir die Genehmi-
gung der Jahresberichte und Jahresrechnungen bei selbststindigen offent-
lich-rechtlichen Anstalten und Mehrheitsbeteiligungen und stellte dabei fest,
dass diese unterschiedlich gehandhabt werden. Diesbeziiglich dréngt sich
aus Griinden der Transparenz und Effizienz eine Vereinheitlichung beziig-
lich Vorgehen und Inhalt auf.

Zudem hat die Regierung, koordiniert durch das Departement fiir Finan-
zen und Gemeinden unter Beizug der Fachdepartemente, jeweils im Rah-
men der alle vier Jahre stattfindenden Aufgabeniiberpriifung bei den Betei-
ligungen des Kantons zu priifen, ob sie weiterhin unmittelbar und auf lan-
gere Zeit der Erfiillung offentlicher Aufgaben dienen (Art. 10 Abs. 3 FFG).
Andernfalls hat die Regierung diese in das Finanzvermogen zu iibertragen
(Art. 10 Abs. 4 FFG). Uber die allfillige Verdusserung dieser Beteiligungen
entscheidet die Regierung in eigener Kompetenz (Art. 10 Abs. 2 FFG).

Grundsatz Nr. 21:
Genehmigung der Jahresrechnungen und Jahresberichte

Die Regierung legt fiir den Genehmigungsprozess und -beschluss der
Jahresrechnungen und der Jahresberichte einheitliche Regelungen fest.

Grundsatz Nr. 22: Uberpriifung der Beteiligungen

Die Uberpriifung der Beteiligungen auf ihre Notwendigkeit erfolgt alle
vier Jahre im Rahmen der Aufgabeniiberpriifung.

II1. Umsetzung
A. Geltungsbereich

Die Grundsitze zur Umsetzung der Public Corporate Governance fiir
den Kanton Graubiinden finden insbesondere im Umgang mit den selbst-
stindigen offentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons Anwendung. Soweit
sinnvoll und anwendbar sollen sie aber auch fiir die iibrigen Beteiligungen
gelten. Dabei ist den unterschiedlichen Gegebenheiten jeweils Rechnung zu
tragen. Es gibt nicht eine Losung, die fiir alle Beteiligungsverhéltnisse, wel-
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che in Bezug auf Grosse, Bedeutung und Rechtsform sehr unterschiedlich
ausgestalten sein konnen, Giiltigkeit haben soll, sondern ein Grundsatz soll
nur soweit sinnvoll und der Sache dienend angewendet werden. Die Regie-
rung hat dazu eine entsprechende Anwendungspraxis zu entwickeln.

Soweit sinnvoll und zweckdienlich sollen die Grundsitze auch auf Engage-
ments des Kantons bei Vereinen und Stiftungen und auf allféllige Finanzan-
lagen, welche im Interesse des Kantons gehalten werden, Anwendung finden.
Aus verwaltungsokonomischen Griinden ist diesbeziiglich eine Beschrankung
auf grosse und bedeutende Engagements des Kantons angezeigt.

Fiir die Umsetzung der Grundsitze bedarf es auch Anpassungen in den
Spezialgesetzen der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten. Bei ei-
ner zukiinftigen Teilrevision eines entsprechenden Erlasses sind deshalb die
Grundsitze zur Umsetzung der Public Corporate Governance fiir den Kan-
ton Graubiinden zu berticksichtigen.

B. Verordnung zur Umsetzung der Grundsiitze

Die Regierung beabsichtigt, fiir die Umsetzung der Public Corporate
Governance eine Verordnung (vgl. Anhang B) zu erlassen. Diese soll auf
den 1. Januar 2011 in Kraft treten.

C. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die Umsetzung der Public Corporate Gorvernance fiir den Kanton
Graubiinden und der Grundsitze dieses Berichts sollen mit den bestehenden
personellen Ressourcen der kantonalen Verwaltung erfolgen. Dies ist aber
nur moglich, wenn sich die Umsetzung der Grundséitze auf das Wesentliche
beschriankt und diese schlanke, einfache Losungen vorsieht. Der zusétzliche
administrative Aufwand soll auf das Notwendigste beschrinkt werden.

Die Vorlage hat keine direkten finanziellen und personellen Auswirkun-
gen fiir den Kanton.
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IV. Antrige

Die Regierung beantragt Ihnen:

—_

auf die Vorlage einzutreten;

den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen;

3. den Kommissionsauftrag GPK betreffend Bericht iiber Strategie, Einsitz-
und Einflussnahme sowie Berichts- und Kontrollwesen bei Beteiligungen
des Kantons, selbststdndigen Institutionen und weiteren Organisationen
mit «6ffentlichen» Aufgaben» abzuschreiben.

&

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Standesprésidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, den Ausdruck unserer vorziiglichen Hochachtung.

Namens der Regierung

Der Prasident: Lardi
Der Kanzleidirektor: Riesen
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Anhang A:

Ubersicht der Grundsiitze zur Umsetzung der Public Corporate
Governance fiir den Kanton Graubiinden

Grundsatz Nr. 1: Eigentiimerziele

Fiir jede Beteiligung legt die Regierung individuelle Eigentiimerziele fest,
sofern diese nicht bereits ausreichend durch ein Gesetz vorgegeben sind.

Zur Konkretisierung der Eigentiimerziele bei Beteiligungen mit erheb-
lichen kantonalen Finanzierungsbeitrigen schliesst die Regierung zu-
sdtzlich einen mehrjdahrigen Rahmenkontrakt und sofern notwendig eine
jahrliche Leistungsvereinbarung ab.

Bei Minderheitsbeteiligungen beschrédnkt sich die Regierung darauf, dass
sie das Ziel des kantonalen Engagements definiert.

Die Zielformulierungen sind periodisch, mindestens alle vier Jahre zu
iiberpriifen.

Grundsatz Nr. 2: Wahlgremien fiir die strategische Fiihrung

Die Regierung wihlt das strategische Fiihrungsgremium bei selbststin-
digen offentlich-rechtlichen Anstalten. Bei den iibrigen Beteiligungen
bestimmt sie die Kantonsvertretung im strategischen Fithrungsgremium
oder schldgt diese zuhanden der Generalversammlungen vor, sofern eine
entsprechende Kantonsvertretung angezeigt ist.

Grundsatz Nr. 3: Wahlgremien fiir die operative Fiihrung

Das strategische Fiihrungsgremium der selbststdndigen offentlich-recht-
lichen Anstalten wihlt die operative Fiihrungsebene (Direktion, Ge-
schéftsleitung).
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Grundsatz Nr. 4:
Kantonsvertretung bei selbststindigen 6ffentlich-rechtlichen Anstalten

Mitglieder der Regierung nehmen im Sinne der Good Governance nicht
in strategischen Fiithrungsgremien von selbststdndigen offentlich-recht-
lichen Anstalten Einsitz.

Zur Vertretung der Eigentliimerinteressen werden Privatpersonen oder in
Ausnahmefillen Angehorige der Verwaltung mandatiert. Die Regierung
kann im Ausnahmefall zur Wahrnehmung der politischen Interessen ein
Mitglied des Grossen Rates entsenden. Bisherige Kantonsvertretungen
sind von diesem Grundsatz ausgenommen.

Die Regierung kann zur Regelung der Pflichten mit den Kantonsvertre-
tungen Mandatsvertrdge abschliessen.

Grundsatz Nr. 5: Kantonsvertretung bei privatrechtlichen Beteiligungen

Kantonsvertretungen werden nur bestimmt, wenn das kantonale Interesse
ausgewiesen ist. Mitglieder der Regierung nehmen zukiinftig nur dann
neu in strategischen Fithrungsgremien Einsitz, wenn wesentliche kanto-
nale Interessen betroffen sind. Das konnen Entscheidungen von volks-
wirtschaftlicher, politischer oder grosser finanzieller Tragweite sein.

In den iibrigen Fillen werden zur Vertretung der Eigentiimerinteressen
Privatpersonen oder in Ausnahmefillen Angehorige der Verwaltung be-
auftragt. Bisherige Kantonsvertretungen sind von diesem Grundsatz aus-
genommen.

Die Regierung kann zur Regelung der Pflichten mit den Kantonsvertre-
tungen Mandatsvertrége abschliessen.

Grundsatz Nr. 6:
Anforderungsprofil fiir die strategischen Fithrungsgremien

Die Regierung wendet fiir die personelle Besetzung der strategischen
Fiihrungsgremien der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten
und bei der Auswahl der Kantonsvertretungen in den strategischen Fiih-
rungsgremien der iibrigen Beteiligungen ein Anforderungsprofil an.
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Grundsatz Nr. 7: Konstituierung der strategischen Fiihrungsebene

Die Regierung soll neben den Mitgliedern des strategischen Fiithrungs-
gremiums der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten auch die
Présidentin oder den Préasidenten und die Vizepriasidentin oder den Vize-
prasidenten bestimmen konnen.

Grundsatz Nr. 8:
Abwahl von Mitgliedern der strategischen Fithrungsebene

Die Regierung soll die Moglichkeit haben, Mitglieder der strategischen
Fithrungsebenen der selbststandigen offentlich-rechtlichen Anstalten bei
Vorliegen von wichtigen Griinden jederzeit unabhédngig von der Amts-
dauer abberufen zu konnen.

Grundsatz Nr. 9:
Amtsperiode fiir Mitglieder der strategischen Fiihrungsebene

Die Amtsperiode fiir Mitglieder der strategischen Fithrungsebene betréagt
in der Regel vier Jahre.

Grundsatz Nr. 10: Alters- und Amtszeitbeschrinkungen

Als generelle Altersbeschriankung gilt das erreichte 70. Altersjahr. Auf
eine in Jahren festgelegte Amtszeitbeschrankung wird verzichtet. Bei
jeder Wiederwahl ist jedoch die Zusammensetzung zu liberpriifen. Die
Nachfolgeplanung ist rechtzeitig vorzunehmen.

Grundsatz Nr. 11:
Wechsel von der operativen in die strategische Fiihrungsebene

Der direkte Wechsel von der operativen Fithrungsebene in die strate-
gische Fiithrungsebene ist abzulehnen. Doppelmandate auf strategischer
und operativer Fiihrungsebene sind hochstens fiir eine Ubergangslosung
zuléssig.

Grundsatz Nr. 12:

Aufgaben und Kompetenzen der strategischen Fiihrungsebene

Fiir die selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstalten sollen die un-
delegierbaren Aufgaben der strategischen Fiihrungsebene in den Spezial-
gesetzen oder in einem generellen Erlass festgehalten werden.
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Grundsatz Nr. 13: Interessenkollisionen und Ausstandsregelungen

Der Ausstand bei Interessenkollisionen ist in den Spezialgesetzen fiir
die selbststiandigen offentlich-rechtlichen Anstalten oder von der strate-
gischen Fiithrungsebene im Organisationsreglement zu regeln.

Grundsatz Nr. 14: Vergiitungen der strategischen Fiihrungsebene

Die Regierung soll zukiinftig die Vergiitungen der strategischen Fiih-
rungsgremien der selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten auf de-
ren Antrag festlegen. Dabei sind neben den brancheniiblichen Standards
und der mit der Funktion verbundenen Arbeitsbelastung auch die Anfor-
derungen und die Verantwortung der Tétigkeit zu beriicksichtigen.

Grundsatz Nr. 15:

Vorgaben in Bezug auf Effizienz der strategischen Fiihrungsebene

Das strategische Fithrungsgremium der selbststdndigen offentlich-recht-
lichen Anstalten soll in der Regel nicht mehr als sieben Mitglieder umfas-
sen und in der Regel mindestens viermal im Jahr zusammen kommen.

Grundsatz Nr. 16: Offenlegung der Vergiitungen

Die Vergiitungen des strategischen Fiihrungsgremiums der selbststidn-
digen offentlich-rechtlichen Anstalten sind im Geschéftsbericht, jene des
operativen Fithrungsgremiums mindestens gegeniiber der Geschéftsprii-
fungskommission und der Regierung nach von der Regierung definierten
Regeln offenzulegen.

Grundsatz Nr. 17: Auskunftsrechte

Die Regierung regelt je nach Bedarf in einem eigenen Aufsichtskonzept
pro selbststdndige offentlich-rechtliche Anstalt die ihr zustehenden Aus-
kunftsrechte und die Informationspflichten der strategischen Fiithrungs-
ebene gegeniiber dem Kanton.

Grundsatz Nr. 18: Rechnungslegungsvorschriften

Die Regierung bezeichnet vorbehiltlich von spezialgesetzlichen bzw.
privatrechtlichen Vorschriften das fiir die Beteiligungen anzuwendende
Regelwerk. Sie kann die Gewdhrung von Beitrdgen von der Einhaltung
bestimmter Rechnungslegungsvorschriften abhdngig machen.
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Grundsatz Nr. 19:
Wahl der Revisionsstelle und Anforderungen an die Revision

Bei den selbststandigen offentlich-rechtlichen Anstalten soll die Regie-
rung die Revisionsstelle wihlen. Die Anforderungen an die Revision
richten sich nach dem Obligationenrecht.

Die Regierung verlangt bei den Beteiligungen sowie beitragsberechtigten
privatrechtlichen Institutionen mit jahrlich wiederkehrenden Beitrdagen
des Kantons von iiber 300000 Franken mindestens eine eingeschrinkte
Revision. Ein Opting-out ist ausgeschlossen.

Bei der Wahl der Revisionsstelle ist auf eine angemessene Rotation zu
achten.

Grundsatz Nr. 20: Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Fiir die selbststdndigen offentlich-rechtlichen Anstalten gelten betreffend
Risikomanagement und Internes Kontrollsystem (IKS) die obligationen-
rechtlichen Bestimmungen. In Analogie zum Verwaltungsrat bei Aktien-
gesellschaften nimmt das strategische Fiihrungsgremium die Risikobeur-
teilung vor. Falls die Anstalt geméss Grundsatz Nr. 19 der ordentlichen
Revision untersteht, soll die Revisionsstelle bestétigen, dass ein IKS exis-
tiert.

Grundsatz Nr. 21:
Genehmigung der Jahresrechnungen und Jahresberichte

Die Regierung legt fiir den Genehmigungsprozess und -beschluss der
Jahresrechnungen und der Jahresberichte einheitliche Regelungen fest.

Grundsatz Nr. 22: Uberpriifung der Beteiligungen

Die Uberpriifung der Beteiligungen auf ihre Notwendigkeit erfolgt alle
vier Jahre im Rahmen der Aufgabeniiberpriifung.
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Anhang B:

Verordnung zur Umsetzung der Public Corporate
Governance fiir den Kanton Graubiinden

Gestiitzt auf Art. 45 Abs. 1 und Art. 47 Ziff. 5 der Kantonsverfassung

von der Regierung erlassen am ...

L. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

XX

! Die Verordnung zur Umsetzung der Public Corporate Governance fiir Zweck und Ziele

den Kanton Graubiinden bezweckt ein ausgewogenes Verhéltnis von Fiih-
rung und Kontrolle bei den Beteiligungen des Kantons Graubiinden.

2 Dabei werden neben den Grundsitzen der Haushaltsfiihrung folgende
Ziele berticksichtigt:

a) Wahrung der kantonalen Interessen,

b) Schaffung von Transparenz,

¢) Koordination zwischen politischen Zielen, Eigentiimerinteressen und
Unternehmenszielen,

d) Abschitzung und Minimierung von finanziellen und politischen Risi-
ken,

e) standardisierte Berichterstattung,

f) regelmissige Priifung der Notwendigkeit und der Ausgestaltung der
kantonalen Engagements.

3Im Umgang mit den Beteiligungen sowie bei Anpassungen von
kantonalen Erlassen und Leistungsvereinbarungen betreffend Betei-
ligungen sind die Ziele gemiss Absatz 2 zu beriicksichtigen

Art. 2

! Als Beteiligung gelten die selbststindigen offentlich-rechtlichen Anstal-
ten des Kantons. Im Weiteren gehdren Engagements an einer Gesellschaft
des schweizerischen Obligationenrechts dazu, welche Teil des
Verwaltungsvermdgens sind.

2 Die Interessen des Kantons an der Leistungserbringung einer Beteiligung
werden als Leistungsauftragsfunktion bezeichnet, die Eigentiimer-, Fi-
nanz- und Fithrungsinteressen als Finanzbeteiligungsfunktion.

3 Kantonsvertretungen sind vom Kanton delegierte bezichungsweise von
Amtes wegen Einsitz nehmende Mitglieder im strategischen

Definitionen
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Fiihrungsorgan von Beteiligungen, von Vereinen und Stiftungen oder von
Anlagen des Finanzvermogens.

I1. Organisation

Art. 3
Die Regierung iibt die Aufsicht iiber die Beteiligungen aus.

Art. 4
! Die unterschiedlichen Rollen des Kantons in Bezug auf eine Beteiligung
werden organisatorisch soweit sinnvoll getrennt.

2 Die Fachdepartemente nehmen die Leistungsauftragsfunktion wahr, das
Departement fiir Finanzen und Gemeinden die Finanzbeteiligungsfunk-
tion.

Art. 5

Die Finanzverwaltung ist die Koordinationsstelle Beteiligungen. Sie ver-
kehrt mit den Fachdepartementen direkt.

III.  Steuerung der Beteiligungen

Art. 6

Die Regierung legt fiir jede Beteiligung individuelle Eigentiimerziele fest,
sofern diese nicht bereits ausreichend durch ein Gesetz vorgegeben sind.

Art. 7

Die Fachdepartemente iiberpriifen alle vier Jahre im Rahmen der Auf-
gabeniiberpriifung  Notwendigkeit und  Zweckmissigkeit  ihrer
Beteiligungen, die Eigentiimerziele und nehmen nach Bedarf eine
Risikobeurteilung vor.

Art. 8

' Die Regierung ist fiir die Ernennung und fiir die Abwahl von
Kantonsvertretungen zustdndig. Das Fachdepartement stellt unter
Einbezug des Departements fiir Finanzen und Gemeinden Antrag.

2 Personen, die die Altersgrenze erreichen, konnen in der Regel nicht mehr
eine Kantonsvertretung innehaben. Die Altersgrenze wird Ende des Ge-
burtsmonats, in welchem das 70. Altersjahr erfiillt wird, erreicht. Die
Regierung kann Ausnahmen bewilligen.

Art. 9

! Grundlage fiir die Auswahl sind die von der Regierung beschlossenen
Anforderungsprofile:



Verordnung zur Umsetzung von Public Corporate Governance

a) das individuelle Anforderungsprofil, das allgemein giiltige und
branchenspezifische Anforderungen enthilt,

b) das Anforderungsprofil fiir das strategische Fiihrungsorgan als
Ganzes.

2 Das individuelle Anforderungsprofil definiert Wéhlbarkeitserfordernisse,
die Voraussetzung fiir die Wahl und die Amtsausiibung sind.

3 Interessenkollisionen sind moglichst zu vermeiden. Die Kantons-
vertretungen haben allfillige Interessens- und Rollenkonflikte der Regie-
rung offenzulegen.

Art. 10

! Die Kantonsvertretungen sind verpflichtet,

—  ihre Tétigkeit im Einklang mit den Eigentiimerzielen auszuiiben;

— die von der Beteiligung erhaltenen Vergiitungen gegeniiber der Ko-
ordinationsstelle Beteiligungen offenzulegen, soweit diese nicht
durch die Regierung festgelegt oder genehmigt werden;

— dem Fachdepartement iiber besondere und wichtige Ereignisse und
Entwicklungen in finanzieller oder risikorelevanter Hinsicht
unverziiglich Bericht zu erstatten. Das Fachdepartement informiert
die Regierung und die Koordinationsstelle Beteiligungen.

2Die Regierung kann zur Regelung der Pflichten mit den Kantons-
vertretungen Mandatsvertrdge abschliessen.

Art. 11

Die Regierung legt im Rahmen ihrer Zusténdigkeit die Vorgaben fiir die
jéhrliche Berichterstattung der Beteiligungen fest und regelt dabei auch
die Offenlegung der Vergiitungen der strategischen und operativen
Fiihrungsorgane.

Art. 12

! Das Departement fiir Finanzen und Gemeinden bestimmt in Absprache
mit dem Fachdepartement die Personen, welche an den Jahresver-
sammlungen mit der Ausiibung der Stimm- und Wahlrechte beauftragt
werden.

2 Der Kanton unterstiitzt in der Regel die Antrdge des strategischen Fiih-
rungsorgans. Wird davon abgewichen, so ist dies mit dem Departement
fir Finanzen und Gemeinden und dem Fachdepartement vorgingig
abzusprechen.

IV.  Schlussbestimmung

Art. 13

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft.

XX

Pflichten der

Kantons-
vertretungen

Berichterstattung
und Offenlegung
der Vergiitungen

Jahres-

versammlungen

Inkrafttreten
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Ordinaziun davart la realisaziun da la public
corporate governance per il chantun Grischun

sa basond sin l'art. 45 al.1 e sin l'art. 47 cifra5 da la constituziun
chantunala

relaschada da la regenza ils ...

I Disposiziuns generalas

Art. 1

! L'ordinaziun davart la realisaziun da la public corporate governance per Intent e finamiras
il chantun Grischun ha l'intent d'etablir ina relaziun equilibrada tranter la
gestiun e la controlla per las participaziuns dal chantun Grischun.

2 Per quest intent vegnan resguardadas — ultra dals princips da la gestiun
da las finanzas — las suandantas finamiras:

a) tegnair quint dals interess dal chantun,

b) stgaffir transparenza,

¢) coordinar tranter las finamiras politicas, ils interess da las
proprietarias e dals proprietaris e las finamiras da l'interpresa,

d) stimar e minimalisar las ristgas finanzialas e politicas,

e) rapportar en moda standardisada,

f) examinar regularmain la necessitad ed il concept dals engaschaments
dal chantun.

3 Per tractar las participaziuns sco er cur ch'i vegnan adattads relaschs

chantunals e cunvegnas da prestaziun concernent las participaziuns, ston

vegnir resguardadas las finamiras tenor l'alinea 2.

Art. 2

''Sco participaziun valan ils instituts autonoms da dretg public dal Definiziuns
chantun. Plinavant tutgan tiers ils engaschaments vi d'ina societad dal

dretg d'obligaziuns svizzer che fan part da la facultad administrativa.

2 IIs interess dal chantun da furnir la prestaziun d'ina participaziun vegnan
designads sco funcziun d'incarica da prestaziun, ils interess da las
proprietarias e dals proprietaris, da las finanzas e da la gestiun sco

funcziun da participaziun finanziala.
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? Las represchentanzas dal chantun én commembras e commembers ch'en
vegnids delegads dal chantun respectivamain commembras e
commembers che pon sa participar d'uffizi a I'organ strategic-directiv da
participaziuns, d'uniuns ¢ da fundaziuns ubain d'investiziuns da la facultad
finanziala.

1L Organisaziun

Art. 3
La regenza ha la surveglianza da las participaziuns.

Art. 4

! Las differentas rollas dal chantun areguard ina participaziun vegnan
separadas organisatoricamain uschenavant che quai ¢ raschunaivel.

2Ils departaments respectivs adempleschan la funcziun d'incarica da
prestaziun, il departament da finanzas e vischnancas la funcziun da
participaziun finanziala.

Art. 5

L'administraziun da finanzas ¢ il post da coordinaziun "participaziuns".
Ella communitgescha directamain cun ils departaments respectivs.

III.  Regulaziun da las participaziuns

Art. 6

Per mintga participaziun fixescha la regenza finamiras individualas da las
proprietarias ¢ dals proprietaris, nun che talas na vegnian betg gia
prescrittas suffizientamain d'ina lescha.

Art. 7

En il rom da I'examinaziun da las incumbensas controllan ils departaments
respectivs mintga 4 onns, sche lur participaziuns én necessarias e
cunvegnentas, sche las finamiras da las proprietarias e dals proprietaris
vegnan anc ademplidas e fan — sche necessari — in giudicament da las
ristgas.

Art. 8

'"La regenza ¢ cumpetenta per nominar e per relaschar las
represchentanzas dal chantun. Il departament respectiv fa la proposta,
integrond il departament da finanzas e vischnancas.

2 Persunas che cuntanschan la limita da vegliadetgna na pon per regla betg
pli esser represchentantas dal chantun. La limita da vegliadetgna vegn
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cuntanschida la fin dal mais ch'i vegn cumpleni il 70avel onn. La regenza
po conceder excepziuns.

Art. 9

'La basa per la tscherna én ils profils d'exigenzas che la regenza ha

concludi:

a) il profil d'exigenzas individual che cuntegna pretensiuns ch'én
valaivlas generalmain e ch'én specificas per la branscha,

b) il profil d'exigenzas per 'organ strategic-directiv sco tal.

21l profil d'exigenzas individual definescha pretensiuns d'elegibladad

ch'én la premissa per la tscherna e per 1'exercizi da 1'uffizi.

> Conflicts d'interess ston vegnir evitadas sche pussaivel. Las
represchentanzas dal chantun ston communitgar a la regenza eventuals
conflicts d'interess e da rolla.

Art. 10
! Las represchentanzas dal chantun ¢n obligadas:

— da far lur lavur tenor las finamiras da las proprietarias e dals
proprietaris;

— da communitgar al post da coordinaziun "participaziuns" las
indemnisaziuns ch'ellas han survegni da la participaziun, nun che
talas na sajan betg vegnidas fixadas u approvadas da la regenza;

— da rapportar immediatamain al departament respectiv davart
eveniments e davart svilups spezials ed impurtants areguard las
finanzas u areguard las ristgas. Il departament respectiv infurmescha
la regenza ed il post da coordinaziun "participaziuns".

2 Per reglar las obligaziuns po la regenza far contracts da mandat cun las
represchentanzas dal chantun.

Art. 11

En il rom da sia cumpetenza fixescha la regenza las prescripziuns per la
rapportaziun annuala da las participaziuns e regla en quest connex er la
communicaziun da las indemnisaziuns dals organs strategic-directivs ed
operativs.

Art. 12

'l departament da finanzas e vischnancas nominescha — en accordanza
cun il departament respectiv — las persunas che vegnan incumbensadas
d'exequir il dretg da votar e d'eleger a las radunanzas annualas.

211 chantun sustegna per regla las propostas da l'organ strategic-directiv.
Sch'i vegn devia da quellas, sto quai vegnir discuta ordavant cun il
departament da finanzas e vischnancas e cun il departament respectiv.

XX

Criteris per la
tscherna

Obligaziuns da
las represchentan-
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ziuns

Radunanzas
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IV.  Disposiziun finala

Art. 13

Entrada en vigur ~ Questa ordinaziun entra en vigur ils ... .
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Ordinanza per l'attuazione dei principi di public
corporate governance nel Cantone dei Grigioni

emanata dal Governo il

visti gli art. 45 cpv. 1 e 47 n. 5 della Costituzione cantonale

L Disposizioni generali

Art. 1

XX

! L'ordinanza per l'attuazione dei principi di public corporate governance Scopo e obiettivi

nel Cantone dei Grigioni mira a raggiungere un rapporto equilibrato tra

direzione e controllo per quanto riguarda le partecipazioni del Cantone dei

Grigioni.

2 Oltre ai principi della gestione finanziaria, vengono considerati i seguenti

obiettivi:

a) salvaguardare gli interessi cantonali;

b) creare trasparenza;

¢) coordinare obiettivi politici, interessi del proprietario e obiettivi
dell'impresa;

d) valutare e ridurre al minimo i rischi finanziari e politici;

e) presentare rapporti standardizzati;

f) valutare a scadenze regolari la necessita e la configurazione
dell'impegno cantonale.

3 Per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni, nonché in caso di

adeguamenti di atti normativi e accordi di prestazioni cantonali concer-

nenti le partecipazioni vanno considerati gli obiettivi conformemente al

capoverso 2.

Art. 2

' Sono considerate partecipazioni gli istituti indipendenti di diritto pub-
blico del Cantone. Vi rientrano inoltre gli impegni in una societa secondo
il Codice svizzero delle obbligazioni che fanno parte dei beni amministra-
tivi.

2 Gli interessi del Cantone alle prestazioni di una partecipazione vengono
definiti "funzione di mandato di prestazioni", gli interessi del proprietario,
finanziari ¢ di direzione vengono definiti "funzione di partecipazione
finanziaria".

Definizioni
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Ordinanza per l'attuazione dei principi di public corporate governance

* I rappresentanti cantonali sono membri dell'organo di condotta strategico
di partecipazioni, associazioni e fondazioni o di investimenti dei beni
finanziari delegati dal Cantone o che vi siedono d'ufficio.

I1. Organizzazione

Art. 3

11 Governo esercita la vigilanza sulle partecipazioni.

Art. 4

' Per quanto risulti sensato, i diversi ruoli del Cantone in merito a una
partecipazione vengono separati dal punto di vista organizzativo.

2 I dipartimenti interessati per materia assumono la "funzione di mandato
di prestazioni", il Dipartimento delle finanze e dei comuni si assume la
"funzione di partecipazione finanziaria".

Art. 5

L'Amministrazione delle finanze ¢ 1'Ufficio di coordinamento per le
partecipazioni. Essa ¢ in diretto contatto con i dipartimenti interessati per
materia.

III.  Gestione delle partecipazioni

Art. 6

Per ogni partecipazione il Governo fissa obiettivi del proprietario indivi-
duali, per quanto essi non siano gia prescritti in modo sufficiente da una

legge.

Art. 7

Nel quadro della verifica dei compiti, ogni quattro anni i dipartimenti inte-
ressati per materia verificano le necessita e I'opportunita delle loro parteci-
pazioni, gli obiettivi del proprietario e, se necessario, procedono a una
valutazione dei rischi.

Art. 8

"1l Governo ¢ competente per la nomina ¢ la destituzione dei rappresen-
tanti cantonali. Il dipartimento interessato per materia presenta una propo-
sta coinvolgendo il Dipartimento delle finanze e dei comuni.

2 Di regola, le persone che raggiungono il limite d'eta non possono piu es-
sere rappresentanti cantonali. Il limite d'eta ¢ raggiunto alla fine del mese
in cui si compiono i 70 anni. Il Governo puo accordare eccezioni.
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Art. 9

! La base per la selezione ¢ rappresentata dai profili decisi dal Governo: Criteri per la
. C g . s . ;. selezione
a) il profilo individuale, che contiene requisiti generalmente validi

specifici dei settori;
b) il profilo per I'organo di condotta strategico nel suo insieme.
211 profilo individuale stabilisce le condizioni di eleggibilita, che
rappresentano i presupposti per la nomina e l'esercizio della funzione.

3 Per quanto possibile vanno evitati conflitti d'interesse. I rappresentanti
cantonali devono dichiarare al Governo eventuali conflitti d'interesse o di
ruoli.

Art. 10

!'I rappresentanti cantonali sono tenuti a: Obblighi dei
. C e . . e e . . . rappresentanti
— esercitare la loro attivita in sintonia con gli obiettivi del proprietario;  cantonali

— dichiarare all'Ufficio di coordinamento per le partecipazioni le inden-
nita ricevute dalla partecipazione, per quanto esse non vengano stabi-
lite o approvate dal Governo;

—  presentare immediatamente rapporto al dipartimento interessato per
materia in merito a eventi o sviluppi particolari e importanti dal punto
di vista finanziario o dal punto di vista del rischio. Il dipartimento
interessato per materia informa il Governo e I'Ufficio di coordina-
mento per le partecipazioni.

2 Per regolamentare gli obblighi, il Governo puo stipulare contratti di man-

dato con i rappresentanti cantonali.

Art. 11

Nei limiti delle sue competenze il Governo stabilisce le prescrizioni per il Rapporto e
rapporto annuale delle partecipazioni e disciplina anche la dichiarazione g;‘ﬁ‘;iﬁ;ﬁ;‘ia
delle indennita degli organi di condotta strategici e operativi.

Art. 12

' D'accordo con il dipartimento interessato per materia, il Dipartimento Assemblee
delle finanze e dei comuni determina le persone incaricate di partecipare 2MmUali
alle assemblee annuali esercitando diritto di voto e di elezione.

2 Di regola, il Cantone sostiene le proposte dell'organo di condotta strate-
gico. In caso contrario, ci0 va discusso previamente con il Dipartimento
delle finanze e dei comuni e con il dipartimento interessato per materia.

IV.  Disposizione finale

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il.... Entrata in vigore
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Anhang C:

Datenblitter zu ausgewiihlten Beteiligungen

I.  Offentlich-rechtliche Anstalten
. Graubiindner Kantonalbank (GKB).............................
. Gebidudeversicherung Graubiinden (GVG) .....................
. Elementarschadenskasse des Kantons Graubiinden (ESK).....
. Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubiinden (SVA) ...
. Kantonale Pensionskasse Graubiinden (KPG) ..................
. Psychiatrische Dienste Graubtinden (PDGR)...................
. Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) ..............
. Hochschule fiir Technik und Wirtschaft (HTW) .................
. Padagogische Hochschule Graubiinden (PHGR) ...............
. Arbeitslosenkasse Graubiinden (ALK GR).....................

OO 00NNk~ W

—_

II. Beteiligungen, welche in der Staatsbilanz ausgewiesen werden.. ..
Aktien Bahnen
1.
2.

0NN LN B~ W

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wohngenossenschaft des Biindnerischen

Staatspersonals (WG) ...

Rhitische Bahn AG (RhB).................ooi
Matterhorn Gotthard Bahn-Gruppe (MGB) ....................
Aktien Kraftwerke .............
. Repower AG(RE) ...
. Albula Landwasser Kraftwerke AG (ALK) .....................
. Engadiner Kraftwerke AG (EKW) ......................oooan.
. Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) .............................
. Kraftwerke llanz AG (KWI) ...
. Kraftwerke Reichenau AG (KWR)..............................
Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR) ...
Misoxer Kraftwerke AG (MKW) ...,
Rhiienergie AG (RET) ...
Kraftwerke Zervreila AG (KWZ). ...,
Aktien iibrige Gesellschaften
Grischelectra AG (GEAG). ...
Schweizerische Nationalbank (SNB)................cooooiiiiin
Schweizer Rheinsalinen AG.....................oiiii.
TMEF Extraktionswerk AG ...,
Stadthalle Chur AG (SHC).............oooiiiiii
GeoGRAG .. ... .
Anteilscheine Genossenschaften

19.

20.

21.

Baugenossenschaft Oberbrugg........................oo..
Baugenossenschaft PizOt ...



22. Wohnbaugenossenschaft Soreina ................................ 546

23. Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft (LKG) .............. 548
24. Genossenschaft Olma Messen St.Gallen ........................ 550
25. Schweizerische Gesellschaft fiir Hotelkredit (SGH)............. 551
III. Diverse Institutionen..................... ... ... ..., 552
1. Graubiinden Ferien (GRF)....................................... 552
2. Interkantonale Forsterschule Maienfeld (IFM) ................. 554
3. SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft .... 556

4. Stiftung fiir Innovation, Entwicklung und Forschung
Graubiinden (StIEF) ... 558
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Anhang D:

Liste mit den Empfiingern von kantonalen Beitriigen (>3 Mio. Fr.)

Nr. | Beitragsempfinger gemiss Staatsrechnung 2009 Mio. Fr.
1 Kantonsspital Graubiinden, Chur 66.1
2 Rhitische Bahn, Chur (RhB) 43.0
3 Psychiatrische Dienste Graubiinden (PDGR) 31.8
4 Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) 17.0
5 Hochschule fiir Technik und Wirtschaft, Chur (HTW) 14.2
6 Flury Stiftung, Schiers 12.4
7 Piadagogische Hochschule, Chur (PHGR) 12.0
8 Evangelische Mittelschule Schiers (EMS) 11.0
9 Postauto Schweiz, Bern + Postauto-Regionalzentrum Graubiinden, Chur 10.8

10 ARGO Werkstitte fiir Behinderte, Chur 10.6

11 Bildungszentrum Gesundheit und Soziales, Chur (BGS) 10.2

12 Regionalspital Surselva, Ilanz 9.3

13 Giuvaulta, Zentrum fiir Sonderpddagogik, Rothenbrunnen 8.3

14 Academia Engiadina, Samedan 8.0

15 Stiftung Schulheim, Chur 7.3

16 Spital Oberengadin, Samedan 7.1

17 Wirtschaftsschule KV Chur 7.0

18 Graubiinden Ferien, Chur (GRF) 6.9

19 Stiftung Scalottas, Scharans 6.8

20 Spital Davos 6.2

21 Krankenhaus Thusis 5.9

22 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft, Chur (LKG) 4.8

23 Schweizerische Alpine Mittelschule, Davos 4.8

24 Heilpadagogischer Dienst Graubiinden, Chur 4.5

25 ibW Hohere Fachschule Siidostschweiz, Chur 44

26 Stadtbus Chur AG, Chur 3.9

27 Stiftung Gott Hilft, Zizers / Scharans 35

28 Klosterschule Disentis/Mustér 3.5

29 Verein Casa Depuoz, Trun 3.4

30 Stiftung fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie in Graubiinden 32

31 Swiss School of Tourism and Hospitality AG, Chur (SSTH AG) 3.1

32 Ospidal d’Engiadina Bassa, Scuol 3.1

560



Anhang E:
Literaturverzeichnis

Avenir Suisse: Kantone als Konzerne Einblick in die kantonalen
Unternehmensbeteiligungen und deren Steuerung, Ziirich, 2009

Bockli, Peter: Der Staat in der Eigentiimerrolle gegeniiber seinen selbst-
stindigen Anstalten, in: Breitenmoser/Ehrenzeller/Sassoli/Stoffel/ Wagner
Pfeifer (Hrsg.), Menschenrechte, Demokratie, und Rechtsstaat, Liber ami-
corum Luzius Wildhaber, Ziirich, 2007, S. 1ff.

Bundesrat: Bericht zur Auslagerung und Steuerung von Bundesaufgaben
(Corporate Governance-Bericht), Bern, 2006

Bundesrat: Zusatzbericht zum Corporate Governance-Bericht, Bern, 2009

Bundesrat: Stellungnahme zum Bericht der Finanzkommission des
Nationalrates, Parlamentarisches Instrumentarium zu den strategischen

Zielen der verselbststindigten Einheiten (Parlamentarische Initiative),
Bern, 2010

economiesuisse/ Verband der Schweizer Unternehmen:
Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, Ziirich, 2002
(aktualisiert 2007)

Eidgenossische Finanzverwaltung: Erlduternder Bericht zum Corporate
Governance-Bericht des Bundesrates, Bern, 2006

Finanzkommission des Nationalrates: Parlamentarisches Instrumentarium
zu den strategischen Zielen der verselbststiandigten Einheiten
(Parlamentarische Initiative), Bern, 2010

Forstmoser, Peter/Miiller, Georg: Rechtsgutachten betreffend Fragen im
Zusammenhang mit Kantonsvertretungen in Verwaltungs- und Stiftungs-
raten von kantonalen Unternehmen und Institutionen, Ziirich, 2007

Lienard, Andreas/Schedler, Kuno: Medizin gegen Interessenkonflikte bei

staatlichen Unternehmungen, Anregungen zu Organisation, Fiihrung und
Aufsicht, in: Neue Ziircher Zeitung, 11.1.2006, Nr. 8, S. 15

561



Miiller, Roland/Lipp, Lorenz/Pliiss, Adrian: Der Verwaltungsrat,
ein Handbuch fiir die Praxis, 3. Auflage, Ziirich, 2007

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD):
Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises,
Paris, 2005

Regierung des Fiirstentums Liechtensteins: Bericht und Antrag der
Regierung an den Landtag des Fiirstentums Liechtensteins betreffend die
Schaffung und Harmonisierung gesetzlicher Grundlagen zur Fithrung
und Transparenz von Offentlichen Unternehmen, Vaduz, 2009

Regierung des Kantons Aargau: Richtlinien zur Public Corporate
Governance (PCG-Richtlinien), Aarau, 2007

Regierung des Kantons Aargau: Kommentar zu den Richtlinien des
Kantons Aargau zur Public Corporate Governance, Aarau, 2007

Regierung des Kantons Basel-Landschaft: Vorlage an den Landrat
betreffend Steuerung der Beteiligungen des Kantons (Agenturbericht),
Liestal, 2007

Regierung des Kantons Bern: Bericht {iber das Beteiligungscontrolling im
Kanton Bern, Bern, 2007

Regierung des Kantons St. Gallen: Bericht der Regierung zur Staats-
haftung fiir Regierungsvertreterinnen und -vertreter in privatrechtlicher

AG oder Genossenschaft, St. Gallen, 2004

Schedler, Kuno/Gulde, Alexander/Suter, Simone: Corporate Governance
offentlicher Unternchmen, St. Gallen, 2007

562









	8. Bericht betreffend Umsetzung der Public CorporateGovernance für den Kanton Graubünden
	I. Ziele des Berichts und Ausgangslage
	A. Auftrag der Geschäftsprüfungskommission
	B. Ziele des Berichts
	C. Allgemeine Entwicklung im Bereich derCorporate Governance
	1. Privatwirtschaft
	2. Öffentliche Hand
	3. Schlussfolgerungen für die öffentliche Hand
	D. Ausgangslage für den Kanton Graubünden
	E. Schnittstellen zu anderen gesetzgeberischen Vorhaben
	F. Zuständigkeiten
	G. Handlungsbedarf aus Sicht der Regierung

	II. Konzept zur Führung und Kontrolle der Beteiligungen
	A. Einflussmöglichkeiten des Kantons
	B. Eigentümerziele
	C. Grundsätze zur Führung
	1. Wahlgremien für die strategische und operative Führung
	2. Kantonsvertretung in der strategischen Führungsebene undAnforderungsprofil
	3. Konstituierung der strategischen Führungsebene
	4. Abwahl von Mitgliedern der strategischen Führungsebene
	5. Amtsperiode, Alters- und Amtszeitbeschränkungen
	6. Wechsel von der operativen in die strategische Führungsebene
	7. Aufgaben und Kompetenzen der strategischen Führungsebene
	8. Interessenkollisionen und Ausstandsregelung
	9. Vergütungen der strategischen Führungsebene
	10. Vorgaben in Bezug auf Effizienz
	11. Verantwortlichkeit und Haftung
	D. Grundsätze zur Kontrolle
	1. Offenlegung der Vergütungen
	2. Auskunftsrecht des Aufsichtsorgans respektive derkantonalen Oberaufsicht
	3. Rechnungslegungsvorschriften
	4. Wahl der Revisionsstelle und Anforderungen an die Revision
	5. Risikomanagement und Internes Kontrollsystem
	6. Beteiligungscontrolling

	III. Umsetzung
	A. Geltungsbereich
	B. Verordnung zur Umsetzung der Grundsätze
	C. Finanzielle und personelle Auswirkungen

	IV. Anträge
	Anhänge
	Anhang A: Übersicht der Grundsätze zur Umsetzung der Public Corporate
	Anhang B: Entwurf für eine Verordnung zur Umsetzung der Public Corporate
	Anhang C:Datenblätter zu ausgewählten Beteiligungen
	Anhang D:Liste mit den Empfängern von kantonalen Beiträgen (> 3 Mio. Fr.)
	Anhang E: Literaturverzeichnis



